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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.1420/J-NR/85, betreffend 
Datenschutzprobleme bei zeitgeschichtlicher Forschung, die die Abge­
ordneten Dr.NOWOTNY und Genossen am 13.Juni 1985 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1 und 3: 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung hat bereits im 
Jahre 1981 im Zusammenwirken mit der österreichischen Gesellschaft für 
Informatik an der Universität Linz ein Symposium "Wis~enschaft und 
Datenschutz" abgehalten, dessen Ergebnisse auch publiziert wurden. 
Bei diesem Symposium wurden in fünf Arbeitsgruppen aus der Sicht der 
Wissenschaft Problemstellungen im Zusammenhang mit dem österreichischen 
Datenschutz diskutiert, wobei vor allem die Frage der Abgrenzung zwischen 
berechtigtem Datenschutz und der Notwendigkeit des Zuganges zu den er­
forderlichen Daten für die Wissenschaft von Bedeutung waren. Einer der 
fünf Workshops hat sich auch mit den Fragen des Datenschutzes in der 
Zeitgeschichte befaßt. Die Ergebnisse dieses Workshops sind der Anlage 
zu entnehmen. 

Die vier anderen bei diesem Symposium abgehaltenen Workshops haben sich 
mit den Bereichen Psychologie, Psychiatrie, Medizin und empirische 
Sozialwissenschaften beschäftigt, bei denen ebenfalls große Probleme 
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im Zusammenhang mit dem Zugang zu den fUr die Wissenschaft und Forschung 
erforderlichen Daten aufgetreten sind. 

Das Bundesministerium fUr Wissenschaft und Forschunghat nicht nur die 
Ergebnisse dieses Symposiums dem Bundeskanzleramt als federfUhrendem 
Ressort Ubermittelt, sondern auch wiederholt überlegungen und Vorschläge 
fUr die Erleichterung des Zuganges der Wissenschaft zu den erforderlichen 
Daten vorgeschlagen. 

ad 2.: 

Es ist zweifelsohne erforderlich, in einer entsprechenden Interessensab­
wägung Lösungen anzustreben, die eine freie wissenschaftliche Forschung 
auch im Bereich der Zeitgeschichte sichert. Dabei wird davon auszugehen 
sein, daß der Zugang der Wissenschaft zu den erforderlichen Daten gewähr­
leistet sein muß, da ansonsten entsprechende Forschungen nicht durchge­
fUhrt werden können; Einschränkungen sollen nur dort erfolgen, wo ein 
schutzwUrdiges Geheimhaltungsinteresse vorliegt, das allenfalls nicht zu 
extensiv definiert werden darf. Was das Berlin Document Center betrifft, 
wird das Bundesministerium fUr Wissenschaft und Forschung mit dem fUr die 
Erteilung von Benutzungsbewilligungen zuständigen Bundesministerium fUr 
Auswärtige Angelegenheiten Kontakt dahingehend aufnehmen, daß eine Regelung 
gefunden wird, die sich zum Ziel setzt, die Gesichtspunkte des Datenschutzes 
und der wissenschaftlichen Forschung auf einen Nenner zu bringen. 

Nach überlegungen, die in der Datenschutzkommission angestellt wurden, wUrde 
dies insbesondere bedeuten, daß die Kriterien fUr die übermittlung von Daten 
(Informationen) aus dem Berlin Document Center an österreichische Einsichts­
werber zu differenzieren sind, ob hiebei eine automationsunterstUtzte Ver­
arbeitung stattfindet oder nicht. Die Datenschutzkommission geht davon aus, 
daß ein EDV-Einsatz derzeit nicth vorliegt, sodaß das Bundesministerium 
fUr Auswärtige Angelegenheiten nur den auch fUr konventionelle Daten 
geltenden § 1 DSG (Grundrecht auf Datenschutz) anzuwenden hat. Diese Vor­
schrift sieht bei der Entscheidung, ob grundsätzlich der Geheimhaltung unter­
liegende Daten (und dies ist bei den in Rede stehenden Archivdaten anzunehmen), 
zugänglich gemacht werden sollen,eine Interessensabwägung zwischen 
den Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen und den berechtigten 
Interessen des Einsichtswerbers vor. Eine solche Interessens-
abwägung wird in der Regel dann zugunsten des Einsichts-
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werbers vorzunehmen sein, wenn es sich bei den Einsichtswerbern um 
anerkannte Wissenschaftler(innen), insbesondere um Universitätslehrer 
handelt, und sichergestellt ist, daß die erwünschten Informationen 
nur für einen bestimmten Forschungszweck verwendet werden, sowie die 
Daten (Informationen) beim Einsichtswerber vor mißbräuchlichen Ein­
sichtnahmen durch Unbefugte sicheraufbewahrt werden. Nach Abschluß der 
Forschungsarbeit bzw. Publikation empfiehlt sich die Anonymisierung 
oder Vernichtung jener Daten, die nicht publiziert werden. Diese 
Erfordernisse sind notwendig, da das Grundrecht auf § 1 DSG auch bei 
zulässigen übermittlungen die vertrauliche Behandlung der Informationen 
gebietet. 

Schließlich wird Vorsorge zu treffen sein, daß durch das Einsichtsbe­
gehren tatsächlich nur die für den Forschungszweck benötigten Daten 
aber nicht auch Informationen über von der Forschung nicht betroffene 
Dritte weitergegeben werden, sodaß beim Einsichtswerber kein von seinen 
berechtigten Forschungszweck nicht gedecktes "Ballastwissen" entsteht. 
Diese Interessensabwägung wird jedoch nur dann vorzunehmen sein, wenn 
es sich um noch lebende Personen handelt. Soferne jedoch vom Berlin 
Document Center Daten (Informationen) angefordert werden, die aus öffent­
lich zugänglichen Quellen auch ersichtlich sind (z.B. Funktionsträger 
des NS-Staates), wird ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse von 
vornherein zu verneinen sein, sodaß auch die Interessensabwägung 
entfallen kann. 

ANLAGE 
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VORWORT 

Die österreich ische Gesellschaft für Informatik (öGI) 

veranstaltete 1976 an der Universität Linz eine Fach­

tagung zum Thema "Datenschutz und Datensicherung", in 

der die gesellschaftlichen, rechtlichen, wirtschaft­

lichen und technischen Aspekte des Datenschutzes und 

der Datensicherung behandelt wurden. Inzwischen sind 

in einer Reihe von Ländern Datenschutzgesetze in Kraft 

getreten. Es hat sich gezeigt, daß teilweise der Zu­

gang der Wissenschaft zu Daten, die sie für ihre 

Forschungsarbeit benötigt, durch diese Gesetze einge­

schränkt wird. 

In Fortführung der Thematik der Fachtagung 1976 lud das 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ge­

meinsam mit der öGI am 4. März 1981 zu einem Symposium 

"Wissenschaft und Datenschutz" an die Universität Linz 

ein. In fünf Arbeitsgruppenwurdenaus der Sicht der 

Wissenschaft Problemstellungen im Zusammenhang mit dem 

österreichischen Datenschutzgesetz diskutiert. Die Er­

gebnisse dieses Symposiums werden in dieser Broschüre 

der interessierten Fachwelt zugänglich gemacht. 

Der Vorsitzende der 

österreichischen Gesellschaft 

für Informatik 

o.uni~~~~:techn{~' Schul, 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Österreichische Gesellschaft 
für Informatik 

Symposium 
Wissenschaft und Datenschutz 

Johannes Kepler 
Universität, Unz 

4. März 1981 
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EROEFFNUNG 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg 

Wien 

Die neuen Technologien der Informationsverarbeitung 

haben in den letzten Jahrzehnten neue wissenschaftliche 

Dimensionen erschlossen. Eine Flut von Daten wird in der 

Welt von heute produziert und durch die Möglichkeiten 

der Informationssammlung und -verarbeitung für den 

wissenschaftlichen Zugriff aufbereitet. 

Die Grundlagen der empirischen Wissenschaften, deren 

induktiver Methode sie verstärkte Möglichkeiten boten, 

sind damit sehr wesentlich verbreitert worden, nicht 

nur im quantitativen, sondern auch im qualitativen 

Sinn. Die Notwendigkeit, die Persönlichkeit vor dem 

Mißbrauch seiner individuellen Daten zu schützen, ist 

mit Recht in der letzten Zeit nachdrücklich betont 

worden; dies gilt für den nationalen wie den internatio­

nalen Bereich. In einzelnen Ländern, unter ihnen öster­

reich, ist dieser Schutz durch die Verfassung gesichert. 

Eine Reihe von Ländern - unter ihnen österreich -, 

Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Norwegen, 

Schweden, Kanada, USA, haben eine spezifische Gesetz­

gebung, in anderen, z.B. Belgien, Niederlande und Schweiz 

sind Gesetze in Uberlegung. Eine Reihe internationaler 

Organisationen ist mit diesen Fragen befaßt, nicht zu­

letzt der Europarat. Für österreich habe ich kürzlich 

eine Konvention des Europarates unterschrieben. 

Abe~ es gibt auch eine zweite Seite des Problems: 

Schon bei der Erarbeitung des österreichischen Daten­

schutzgesetzes haben die Vertreter des Bundes­

ministeriums für Wissenschaft und Forschung auf die 
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zweite Seite des Problems hingewiesen, nämlich darauf, 

daß in einer erheblichen Reihe von Fällen die wissen­

schaftliche Arbeit durch sehr ernste Restriktionen ge­

fährdet wird. Die Sammlung und Auswertung von Daten aus 

Fragebogen, Dateninformationen aus öffentlichen Quellen, 

(z.B. Personenstandsaufnahmen, Mikrozensus u.a.), ins­

besondere statistischer Ämter, die Vernichtung von 

Personaldaten nach der offiziellen Nutzung, bis zum 

Gebrauch von Archivalien sind Beispiele, wo diese Be­

hinderungen auftreten können, die unter Umständen die 

wissenschaftliche Auswertung unmöglich machen. Die 

soziologischen Studien mit ihren Fragebogen und Inter­

views sind vielleicht das extremste Beispiel fUr die 

Notwendigkeit des Zugriffes zu persönlichen Daten, aber 

keineswegs das einzige. 

Das Bundesgesetz vom 18. Oktober 1978 über den Schutz 

personenbezogener Daten, BGBL.Nr. 565 (Datenschutzgesetz), 

das nach einer rund einjährigen Ubergangszeit im wesent­

lichen Anfang 1981 voll in Kraft trat, stellt die öster­

reichische Wissenschaft vor allem vor da's PrOblem, die 

erforderlichen personenbezogenen Daten weiterhin im 

notwendigen Umfang zu erhalten. Eine Anzahl von inter­

nationalen Konferenzen (Bellagio 1977, Köln 1978, Li~ge 
1980) hat sich mit diesen Schwierigkeiten der Interessen­

kollision zwischen Schutz der Privatsphäre und wissen­

schaftlichen Bedürfnissen befaßt. Aus der Sicht ausge­

wählter Wissenschaftsbereiche - nämlich der Psychologie, 

der Psychiatrie, der MediZin, der empirischen Sozial­

wissenschaften und der ZeitgeschiChte soll im Rahmen 

dieses Symposiums versucht werden, die Probleme zu 

identifizieren, die die betroffenen Wissenschaften 

sehen. Wenngleich das Schutzinteresse des einzelnen 

über seine Daten unbestritten ist, so müssen dennoch 
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jene Rahmenbedingungen gewährleistet bleiben, die eine 

WeiterentwiCklung und Vertiefung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse voraussetzen. 

Wissenschaft und Forschung sind heute unabdingbare 

Faktoren zur Lösung jener Probleme, mit denen demokra­

tische Gesellschaften der Gegenwart in wirtschaftlicher, 

sozialer, kultureller und gesamtstaatlicher Hinsicht 

konfrontiert sind. Weder Wissenschaftsgläubigkeit, noch 

Wissenschaftsfeindlichkeit können als rationale Ausgangs­

position angesehen werden, sondern die Verantwortung der 

Gesellschaft fUr die Wissenschaften und die soziale Ver­

antwortung der Wissenschaften für gesellschaftliche An­

liegen und individuellen Schutz, der ja ein Teil der 

Freiheit ist. 

Problemanalysen und kritischer Dialog sollen jenen Hori­

zont finden, der kreative wissenschaftliche Weiterent­

wicklung ebenso sichert wie persönliche Sicherheit des 

Privatbereiches. Es gilt, Verständnis der Wissenschaft 

für die Anliegen der Gesellschaft zu erreichen, da 

Orwell~cheSzenarios vermieden werden müssen: es gilt 

aber auch, der Wissenschaft ihren Raum und ihre Frei­

heit zu gewährleisten: Freiheit der Forschung verlangt 

den größtmöglichen Zugang zu Information. Das gemeinsame 

Suchen nach vernünftigen und realisierbaren Kompromissen 

sind jene Instrumente, die in heutigen pluralistisch­

demokratischen Gesellschaften zur Problemlösung zur 

Verfügung stehen. 

Aufgabe dieses Symposiums ist es, für den Bereich des 

Datenschutzes in einer Problemanalyse aufzuzeigen, 

welche Fragen welcher Art anstehen und welche grund­

legenden Prinzipien bestimmen sollen. Es soll damit zur 

Lösung beitragen, die durch die geänderten Rahmenbe-
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dingungen in Wissenschaft und Forschung entstanden sind. 

Es scheint für mich kein Zweifel daran, daß Wissenschaft 

und Forschung bei vollem Respekt des Persönlichkeits­

schutzes Modifikationen der Nutzung erfahren werden 
müssen. 

In diesem Sinne eröffne ich das heutige Symposium 

"Wissenschaft und Datenschutz". 

- 5 -

Datenschutz und Wissenschaft -

ein Gegensatz? 

Staatssekretär Univ.-Prof. Dr. Nussbaumer 

I. In einer Zeit, in der das Wissen der Menschheit sich 

allein in den letzten Dezennien um das SOO-fache ver­

mehrt hat, in einer Zeit, in der in unserer Indu­

striegesellschaft menschliche Arbeitskraft immer 

kostbarer wird, in einer Zeit schließlich, in der die 

Fehlleistung eines einzelnen Menschen immer größere 

Katastrophen auslösen kann, in einer solchen Zeit 

ist der Einsatz des Computers als Hilfsmittel des 

Menschen unumgänglich: Er erweitert das menschliche 

Gedächtnis ins - nahezu - Infinite, er nimmt uns vor 

allem nicht-kreative Arbeit ab, er stattet uns mit 

einer Exaktheit aus, die es ermöglicht, Anforderungen 

zu erfüllen, die das Leistungsvermögen menschlicher 

Sinnesorgane bereits überschritten haben. 

Wie jede menschliche Erfindung hat jedoch auch 

dieses Hilfsmittel nicht nur positive Eigenschaften, 

sondern die innewohnende Tendenz, bisher unbekannte 

Gefahren zu entwickeln, denen rechtzeitig gesteuert 

werden muß: 

So wie das Automobil neben allen Segnungen evidente 

Gefahren mit sich gebracht hat, so ist uns heute 

bewußt, daß der Computer zumindestens hinsichtlich 

seiner Funktion, große Mengen an Wissen jederzeit 

abrufbar bereit zu halten, besondere Gefahren in 

sich birgt: Mit seiner Hilfe können alle Individuen 

zu "gläsernen Menschen" gemacht werden, deren Lebens­

umstände, Gewohnheiten, Weltanschauung, Defekte etc. 
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vollständig aufgezeichn~t und ständig verfügbar be­

reitgestellt werden können. 

Und ebenso wie es notwendig war, Verkehrsregeln zu 

schaffen, um die Verkehrsteilnehmer vor den Auto­

mobilbenützern - und die Automobilbenützer vorein­

ander - zu schützen, ist es unabweislich geworden, 

solche "Verkehrsregeln" auch zum Schutz vor den 

Computer-Benützern zu sChaffen, um Kollisionen mit 

anderen wesentlichen menschlichen Interessenssphären 

zu vermeiden. Aus diesem Bedürfnis heraus wurden in 

neuester Zeit in einigen Ländern Datenschutzgesetze 

erlassen, und zwar nicht als Normenkomplex, der den 

Einsatz von Computern verhindern oder zurückdrängen 

soll, sondern als Katalog von Verkehrsregeln, die den 

Einsatz von Computern in jene Bahnen lenken sollen in 

denen die Verletzung anderer Rechtsgüter nicht zu 

erwarten ist. Der manchmal erhobene Vorwurf, daß Ge­

setze wie das Datenschutzgesetz den Fortschritt be­

hinderten, ist Ausdruck eines sehr einseitigen Denk­

ansatzes: Da es keine menschliche Erfindung gibt, die 

nicht auch negative Auswirkungen zeitigen kann, wäre 

es naive Vogel-Strauß-Politik, nur die positiven 

Seiten des Computereinsatzes sehen zu wollen, ohne 

rechtzeitig den schon eingetretenen oder noch zu er­

wartenden schädigenden Wirkungen zu steuern. 

In österreich war die Auseinandersetzung mit den 

Gefahren des Computereinsatzes für die Privatsphäre 

des einzelnen im übrigen auch Anlaß, Probleme des 

Informationsflusses personsbezogener Daten insgesamt 

zu überdenken und auch eine Pflicht zur Geheim­

haltung nicht automationsunterstützt verarbeiteter, 

Daten in die Regelung miteinzubeziehen. Dies stellt 

zumindestens für den privaten Bereich eine eminente 
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Neuerung dar, während im öffentlichen Bereich ja 

auch schon bisher das Amtsgeheimnis gegolten hat 

und hiedurch der Informationsfluß personsbezogener 

Daten im öffentlichen Bereich stark eingeschränkt 

war. Die Auswirkungen der Geheimhaltungsverpflich­

tung für den nicht-automationsunterstützten privaten 

Bereich kann zwar mangels diesbezüglicher Entschei­

dungen der ordentlichen Gerichtsbarkeit noch nicht 

ganz abgeschätzt werden, doch scheint diese Be­

stimmung auch im Hinblick auf die Effektivität des 

Datenschutzgesetzes als lex electronica deshalb 

äußerst wichtig, weil dadurch das mißbräuchliche 

Ausweichen auf händisch geführte Zwischenkarteien 

verhindert werden kann. Ohne den besonderen Ge­

heimhaltungsschutz des § 1 Abs.l DSG auch für hän­

disch geführte Datensammlungen wären in diesem Be­

reich ja sonst keine Benützungsgrenzen gesetzt. 

11. Es liegt nun im Wesen von "Verkehrsregeln", daß 

sie ein System von Beschränkungen für die Verkehrs­

teilnehmer enthalten, um dadurch einen Ausgleich 

ihrer divergierenden Interessen zu erzielen. Das 

Datenschutzgesetz als System von Datenverkehrs­

regeln macht diesen Grundsatz deutlich, indem es 

bereits im § 1 Abs. 1 DSG diesen Interessenaus­

gleich versucht: Das Grundrecht auf Datenschutz 

ist nicht als absolutes Recht auf Geheimhaltung 

formuliert, sondern es wird relativiert gewährt: 

.................. , sOI·Tei t an personsbezogenen 

Daten ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse 

besteht". Und zwar kann dieses Geheimhaltungsinter­

esse des § 1 Abs.l dann beschränkt werden, wenn 

dies "z~r Wahrung berechtigter Interessen eines 

anderen" notwendig ist (§ 1 Abs. 2 DSG). Die Schutz-
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würdigkeit des Geheimhaltungsinteresses kann also 

erst nach Abwägung mit entgegenstehenden Interessen 

anderer beurteilt werden, wobei allerdings gemäß 

§ 1 Abs.2 letzter Absatz DSG im Zweifel der ver­

traulichen Behandlung personsbezogener Daten der 

Vorrang einzuräumen ist. 

111. Dem grundrechtlieh abgesicherten Geheimhaltungs-

interesse steht evidentermaßen kontradiktorisch Sas 

ebenfalls grundrechtlich abgesicherte Interesse auf 

Informationsfreiheit (Art.13 StGG) gegenüber, das in 

der Ausformulierung durch Art.l0 MRK ausdrücklich 

auch die "Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung 

von Nachrichten" umfaßt. Doch ist auch dieses 

Grundrecht nicht absolut gefaßt, sondern steht 

unter Gesetzesvorbehalt, wobei Art. 10 MRK als 

zulässige Beschränkung des Grundrechtes unter 

anderem "den Schutz des guten Rufes oder der 

Rechte anderer" anführt. Es stehen einander somit 

die beiden grundrechtlich abgesicherten gegen­

sätzlichen Interessen des freien Zugangs zur Infor­

mation einerseits und des Datenschutzes anderer­

seits gegenüber, ohne daß der Grundrechtsgesetz­

geber selbst unmittelbar Anhaltspunkte für eine 

Grenzziehung durch Interessensabwägung im Einzel­

fall gegeben hätte. Die Formulierung tragfähiger 

Abgrenzungen ist derzeit das Hauptproblem der 

Vollziehung des Datenschutzes. 

Im Hinblick auf das Thema "Wissenschaft und Daten­

schutz" drängt sich freilich noch eine andere Frage 

auf: Stellt nicht das Grundrecht der Freiheit der 

Wissenschaft, das an sich ohne Gesetzesvorbehalt 

und daher absolut formuliert ist, eine solche 

bereits vom Verfassungsgesetzgeber getroffene 
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Interessensabwägung zugunsten des Wissenschafts­

bereiches dar? 

Dagegen ist zunächst ins Treffen zu führen, daß die 

Absolutheit dieses Grundrechtes nur eine scheinbare 

ist: Selbstverständlich wurden schon bei Zustande­

kommen dieses Grundrechtes bestehende gesetzliche 

Beschränkungen der Freiheit von Wissenschaft und 

Forschung immer mitgedacht. Niemand wird mit Recht 

behaupten können, daß etwa die Tötung eines Menschen 

zum Zwecke der Forschung deshalb straffrei wäre, 

weil sie in einem vom Grundrecht der Wissenschafts­

freiheit gedeckten Bereich geschehen sei. Dies be­

weist deutlich, daß das Grundrecht auf Wissen­

schaftsfreiheit nicht verabsolutiert gesehen werden 

darf, sondern nur unter Berücksichtigung der 

gesamten sonstigen österreichischen Rechtsordnung 

verstanden werden kann. Die Frage nach den all­

fälligen Auswirkungen des Datenschutzes auf Wissen­

schaft und Forschung kann daher nicht schon mit 

Hinweis auf Art. 17 StGG als irrelevant abgetan 

werden. 

Im übrigen muß auch die grundsätzlich unter­

schiedliche Zweckgerichtetheiot der in Rede stehenden 

Grundrechte beachtet werden: 

Während nämlich das Grundrecht der Wissenschafts­

freiheit als klassisches Grundrecht staatsgerichtet 

ist, d.h. Ubergriffe des Staates mit dem Ziel der 

Unterdrückung der wissenschaftlichen Lehrmeinungen 

verhindern sollen, ist das Grundrecht auf Daten­

schutz individual-orientiert: Der einzelne hat 

gegenüber jedermann, also gegenüber dem anderen 

Individuum das Recht auf Geheimhaltung seiner Daten. 
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Datenschutzregelungen sind daher keine Regelungen, 

die der Staat in seinem eigenen Interesse zur Auf­

rechterhaltung des staatlichen Machtanspruches 

erläßt, sondern Regelungen, die den Interessens­

gegensatz zwischen Individuen ausgleichen sollen, 

der Staat tritt somit materiell gesehen hier nicht 

als Machthaber, sondern als Schiedsrichter zwischen 

den Individuen auf. Diese immanente Verschiedenheit 

der beiden Grundrechte sollte immer im Auge be­

halten werden, wenn versucht werden sollte, den 

Vorrang des einen Grundrechtes vor dem anderen zu 

behaupten. Ganz abgesehen von dem Umstand also, daß 

auchArt.17 StGG unter einem Gesetzesvorbehalt zu 

stehen scheint, ist nach meiner Auffassung aus dem 

grundsätzlich verschiedenartigen Telos der beiden 

Grundrechte abzuleiten, daß ein Vorrang des Art. 

17 StGG als Spezialbestimmung für die Wissenschaft 

gegenüber § 1 Datenschutzgesetz nicht behauptet 

werden kann, da kein gleichartiger Regelungsge­

genstand vorliegt und somit die logischen Vor­

aussetzungen für das Spezialitätsverhältnis 

zwischen zwei Normen nicht gegeben ist. 

IV. Nachdem nunmehr dargelegt wurde, daß die Existenz 

eines Rechtsgrundsatzes, aus dem die a-priori­

Unanwendbarkeit des Datenschutzes im Wissenschafts­

bereich ableitbar wäre, nicht behauptet werden 

kann, sollen die im DSG enthaltenen Beschränkungen 

des Informationsflusses im einzelnen unters.ucht 

werden, um allfällige, im Detail liegende Antagonien 

zwischen Wissenschaft und Datenschutz orten zu 

können. Und zwar muß man zu diesem Zweck jene Be­

stimmungen des DSG einer näheren Betrachtung unter­

ziehen, die den Charakter der bereits erwähnten 

- 11 -

·Verkehrsreqeln" haben, also ex ante Kollisionen 

(von Interessen) verhindern sollen: Neben den Straf­

bestimmungen, die einen bereits erfolgten Daten­

mißbrauch ex post ahnden sollen, enthält das DSG 

nämlich ein umfangreiches System von Regeln, die 

ex ante den Datenmißbrauch verhindern sollen. 

Die Angelpunkte des ex-an te-Schutzes vor Daten­

mißbrauch sind folgende im DSG: Zum ersten der 

Umstand, daß Datenverarbeitungen nur von solchen 

Rechtsträgern vorgenommen werden dürfen, in deren 

berechtigtem Zweck die Ermittlung und Benützung 

der zu verarbeitenden 'Daten gedeckt ist (Ermitt­

lungsschutz). Die weitere fundamentale Beschränkung 

der Benützung von Daten besteht darin, daß sie 

nicht ohne weiteres an Dritte weitergegeben werden 

können: Eine solche Weitergabe muß sich vielmehr 

im Rahmen der §§ 1, 7 und 18 bzw. 32 bis 34 DSG 

halten (Ubermittlungsschutz). 

Soweit sich das Grundrecht auf Datenschutz gemäß 

§ 1 DSG auf den 'nichtautomationsunterstützten Be­

reich bezieht, müßte im übrigen wohl davon aus­

gegangen werden, daß nur ein Ubermittlungsschutz 

besteht, nicht aber ein Ermittlungsschutz: Nur 

die in § 1 Ahs. 1 genannte GeheimhaI tungsverpflichtung 

erstreckt sich auch auf den nichtautomationsunter­

stützten Bereich, so daß für diesen Bereich nach 

dem Wortsinn nicht der Besitz von Informationen, 

sondern nur die Weitergabe von Informationen be­

schränkt erscheint. 

Es wäre daher festzuhalten, daß im nichtautomations­

unterstützten Bereich der Datenschutz Ubermittlungs­

beschränkungen gebracht hat, im automationsunter-
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stützten Bereich hingegen Ubermittlungsbeschränkun­

qen und Ermittlungsbeschränkungen. 

Eine besondere Ausgestaltung durch die Einräumung 

begleitender subjektiver Rechte und eine Ab­

sicherung, etwa durch die Einräumung eines be­

stimmten Rechtsweges, hat das Grundrecht auf Daten­

schutz allerdings im wesentlichen nur für den auto­

mationsunterstützten Bereich erfahren: 

Und zwar zunächst dahingehend, daß dem Betroffenen 

ein Rechtsanspruch darauf eingeräumt wurde, daß ihm 

der Inhalt von automationsunterstützt verarbeite­

ten Daten auf Verlangen bekannt gegeben werden muß; 

es besteht ein grundrechtlieh verankertes Auskunfts­

recht gegenüber dem Auftraggeber einer Datenver­

arbeitung. Dieses Auskunftsrecht dient in der Folge 

der Geltendmachung des ebenfalls grundrechtlieh ver­

ankerten Berichtigungs- und Löschungsrechtes, mit 

Hilfe dessen der Betroffene sicherstellen kann, daß 

erstens keine falschen Daten über ihn verarbeitet 

werden, und daß zweitens nicht unzulässigerweise 

Daten über ihn verarbeitet werden, sondern diese 

im Falle ihrer Illegalität gelöscht werden müssen. 

Mittel zum Zweck der Effektuierung dieser Rechte 

ist die Verpflichtung des Auftraggebers einer Daten­

verarbeitung, sich entweder registrieren zu lassen 

(~§ 8 und 23 DSG) oder die Betroffenen von der 

Datenverarbeitung zu informieren (§ 22 DSG). Als 

weitere Auflagen der rechtmäßigen Datenbenutzung 

wären schließlich noch die Bestimmungen der §§ 10 

und 13 bzw. 19 bis 21 DSG zu erwähnen, die die Le­

galität von Datenverarbeitungen an die Einhaltung 

eines Mindeststandards der Datensicherung während 

der Verarbeitung binden. 

- 13 -

V. Nach dieser Darlegung, was Datenschutz denn nun 

konkret bedeute, soll zunächst noch kurz unter­

sucht werden, für welche Bereiche das Datenschutz­

gesetz selbst Ausnahmen von den dargelegten Be­

schränkungen vorsieht. 

Und zwar sind in diesem Zusammenhang die §§ 4 

und 54 zu nennen. Hiebei möchte ich zuerst auf 

§ 54 näher eingehen, da er eine umfangreiche Aus­

nehmung vom Datenschutz beinhaltet und zwar werden 

die einfachgesetzlichen Bestimmungen des Daten­

schutzgesetzes, also jene Bestimmungen die sich auf 

die automationsunterstützte Verarbeitung beziehen, 

für Medienunternehmen als nicht anwendbar erklärt. 

Diese Ausnahme wurde nun nicht in der Meinung ge­

schaffen, daß hiemit endgültig die Ausnehmung der 

Medienunternehmen vom Datenschutz bewirkt werden 

sOllte, es wurde vielmehr davon ausgegangen, daß 

das in Ausarbeitung befindliche Mediengesetz für 

diesen Bereich spezielle Datenschutz-Bestimmungen 

schaffen sollte, die den speziellen Bedürfnissen 

nach Informationsfreiheit im Medienbereich besser 

gerecht werden könnten als die allgemein geltenden 

Datenschutzbestimmungen. Festgehalten werden muß 

jedoch, daß gemäß § 54 das Grundrecht auf Daten­

schutz, wie es im § 1 DSG formuliert ist, auch für 

den Medienbereich Anwendung zu finden hat, und daß 

§ 54 DSG nicht bedeuten soll, daß es im Medien­

bereich überhaupt keinen Datenschutz zu geben habe, 

sondern nur daß für den Medienbereich quasi ein 

maßgeschneiderter Datenschutz geschaffen werden 

soll. 

Die in § 4 DSG genannten Ausnahmen beziehen sich auf 
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die Bereiche "Strafrechtspflege", "Schutz der 

Staatssicherheit" und "Schutz der Verteidigungs­

bereitschaft" österreichs. Es muß in diesem Zu­

sammenhang jedoch besonders deutlich hervorgehoben 

werden, daß auch für diese äUßerst sensiblen Be­

reiche nicht das Datenschutzgesetz zur Gänze für 

unanwendbar erklärt wurde, sondern nur die Bestim­

mungenüber die Registrierungspflicht von Datenver­

arbeitungen sowie im wesentlichen über das Aus­

kunfts- und Richtigstellungs- bzw. Löschungsrecht 

nicht gelten. Der wesentliche Inhalt des Daten­

sChutzgesetzes, nämlich die Bindung der Datener­

mittlung an den berechtigten Zweck und die ge­

nannten Ubermittlungsbeschränkungen sind auch für 

diese Bereiche voll gültig. 

VI. Im folgenden soll nun im Detail untersucht werden, 

ob die Bedürfnisse der Wissenschaft, soweit persons-

bezogene Daten hiefür benötigt werden, zu den 

geschilderten konkreten Beschränkungen, die der 

Datenschutz mit sich bringt, in einem nicht aus­

gleichbaren Gegensatz steht. 

Und zwar sollen zunächst die bestehenden Uber­

mittlungsbeschränkungen untersucht werden, da diese 

ganz allgemein für den automations unterstützten 

und den n~chtautomationsunterstützten Bereich 

gelten: 

Ausgegangen werden soll zunächst von dem Umstand, 

daß wohl die meisten Wissenschaftszweige nach dem 

Erkennen allgemeiner Gesetzmäßigkeiten des Seins 

streben. Wird hiebei mit induktiver Methode gear­

beitet, ist der Individualfall und damit ein Kon­

glomerat personsbezogener Daten in den meisten 
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Fällen zwar unabdingbares Material der Forschung, 

nicht aber Ergebnis der Forschung, das zur Publi­

kation bestimmt ist; die Problematik der Uber­

mittlung von personsbezogenen Daten im Rahmen der 

Publikation von Forschungsergebnissen wird in diesem 

Bereich daher kaum auftreten. Das heißt aber, daß 

in derartigen Wissenschaftsbereichen die Uber­

mittlungsbeschränkungen des DSG für den Wissen­

schafter unmittelbar im allgemeinen kein ernsthaftes 

Hindernis für seine Tätigkeit darstellen. 

Anders ist die Sachlage freilich in solchen Wissen­

schaftszweigen, wie etwa Geschichtswissenschaft, 

in der einzelne Personen als solche im Mittelpunkt 

der Betrachtung stehen und Publikationen Daten in 

notgedrungen personsbezogener Form enthalten 

müssen. Hier kann ein gewisses Spannungsverhältnis 

zwischen Wi~senschaft und Datenschutz nicht geleug­

net werden. 

An sich scheint mir jedoch ein Ausgleich in dieser 

Interessenskollision auch schon nach der be­

stehenden Rechtslage möglich, da ja das Grundrecht 

auf Datenschutz nicht absolut formuliert ist und 

daher der Interessensabwägung zugänglich ist: Wenn 

etwa die Zulässigkeit der Publikation von Archiv­

material aus zeitgeschichtlichen Archiven am Daten­

schutz zu messen wäre, müßte die Schutzwürdigkeit 

der zu veröffentlichenden Informationen einer ge­

nauen Prüfung unterzogen werden; die Schutzwürdig­

keit könnte hiebei z.B. abhängig vom Alter der 

Information gesehen werden oder von ihrem Inhalt, 

'insofern etwa Daten über das öffentliche Wirken 

einer Person (z.B. als Politiker, Künstler, Wissen­

schafter etc.) sicher weit weniger schutzwürdig 
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sein könnten als solche über das Privatleben 

dieser Person. Ein echtes Problem mag im gegen­

wärtigen Zeitpunkt allerdings der Umstand sein, daß 

es noch keine Entscheidungspraxis über die für diese 

Interessensabwägung maßgeblichen Kriterien gibt. 

Die Berechtigung einer Diskussion darüber, ob 

solche Kriterien nicht in allgemein gültiger Form 

näher spezifiziert werden sollten, kann daher wohl 

nicht geleugnet werden. 

Vollständigkeitshalber sei noch auf eine Form der 

Ubermittlung personsbezogener Daten eingegangen, 

die bei jeder wissenschaftlichen Veröffentlichung 

stattfindet, nämlich das Zitieren anderer wissen­

schaftlicher Publikationen. Dies ist jedoch der 

klassische Fall, in dem schutzwürdige Interessen 

an der Geheimhaltung nicht bestehen: Wer publiziert, 

will gelesen werden, so daß hier kein Interesse an 

der Geheimhaltung, sondern im Gegenteil ein emi­

nentes Interesse an der Verbreitung dieser Daten 

anzunehmen ist. Datenschutz in Form'von Ubermitt­

lungsbeschränkungen kann hinsichtlich dieser Daten 

somit nicht gegeben sein. 

Insgesamt wäre daher festzuhalten, daß die Be­

schränkungen der Ubermittlung von personsbe­

zogenen Daten durch den Wissenschafter, wie sie im 

DSG vorgesehen sind, für diesen keine professions­

gefährdende Wirkung haben: Soweit für den Wissen­

schafter die PUblikation von Daten in personsDe­

zogener Form überhaupt relevant ist, kann nach 

meinem Erachten durch eine entsprechende Inter­

pretation des Begriffes der Schutzwürdigkeit von 

Geheimhaltungsinteressen im Sinne des § 1 Abs.1 DSG 

das Auslangen gefunden werden. 
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Nun 'zu den Ermittlungsbeschränkungen des Daten­

sChutzgesetzes: 

Als wesentlichste Voraussetzung ist nochmals fest­

zuhalte~ daß Ermittlungsbeschränkungen nur für die 

Ermittlung von Daten zum Zweck der automations­

unterstützten Verarbeitung bestehen: Der Wissen­

schafter, der im Rahmen einer bestimmten Unter­

suchung keinen Computer einzusetzen beabsichtigt, 

wird vom DSG beim Sammeln des Datenmaterials für 

seine Studie unmittelbar nicht betroffen. 

Hinsichtlich des Umfanges und Inhalt des Daten­

materials, das ein Wissenschafter zum Zweck der 

automationsunterstützten Verarbeitung sammeln darf, 

kommt es auf seinen berechtigten Zweck an. Handelt 

es sich um den Wissenschafter als Organ institutio­

nalisierter Wissenschaft, wird sich aus diesem Grund­

satz (vgl. §§ 6 bzw. 17 DSG) eine echte Beschrän­

kung der zulässigen Datensammlung ergeben, indem 

etwa eine medizinische Universitätsklinik wohl nur 

Daten aus dem medizinischen Bereich wird sammeln 

dürfen und nicht etwa Daten zum Zweck politik­

wissenschaftlicher UnterSUChungen etc. 

Im Bereich nicht-institutionalisierter Forschung, 

d.h. also bei der Forschung etwa durch Privatge­

lehrte, kann § 17 hingegen keine Beschränkung be­

wirken, da das Individuum keinen seinen Wirkungs­

kreis einschränkenden "berechtigten Zweck" hat: 

Historische Studien etwa kann jeder Private betrei­

ben, ohne daß sich eine Eingrenzung einer solchen 

Tätigkeit aus irgendeinem "berechtigten Zweck" ab­

leiten ließe. Die Behauptung etwa, daß das nicht­

organisierte Individuum, das weder einen Gesell-

., 
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sChaftsvertrag, eine Vereinssatzung, eine Gewerbe­

berechtigung etc. aufweisen kann, überhaupt keinen 

"berecht~lten Zweck" im Sinne des § 17 DSG namhaft 

machen könnte und daher überhaupt keine Daten er­

mitteln dürfe, muß auf das Schärfste entgegenge­

treten werden: Eine solche Limitierung der Zu­

lässigkeit von Wissenschaft und Forschung auf 

Institutionen würde in eklatantem Widerspruch zum 

Grundrecht auf Freiheit der Wissenschaft und ihrer 

Lehre stehen, das eben nicht nur den Institutionen 

der Wissenschaft gewährleistet ist, sondern jeder­

man~ wie der Verfassungsgerichtshof zuletzt auch in 

der jüngsten Judikatur zum UOG ausdrücklich fest­

gestellt hat. 

Somit ergibt sich insgesamt, daß auch die Ermitt­

lungsbeschränkungen des DSG für die wissenschaft­

liche Arbeit keine fundamentalen Probleme bringt, 

da dort, wo ein limitierender berechtigter Zweck 

existiert, also für die institutionalisierte 

Wissenschaft, ein berechtigtes Interesse an der 

Sammlung andersartiger Daten ohnehin zu verneinen 

ist, und dort, wo ein limitierender berechtigter 

Zweck an sich nicht besteht wie etwa beim privaten 

Forscher, eine inhaltliche Beschränkung der Daten­

sammlung überhaupt nicht gegeben ist. 

Zusammenfassend heißt dies aber, daß der Wissen­

schafter unmittelbar vom DSG in seiner typischen 

Tätigkeit nicht in einer solchen Weise tangiert 

wird, daß diese Tätigkeit in Frage gestellt würde. 

Es besteht somit diesbezüglich kein Anlaß zu einer 

Ausnehmung des Wissenschaftsbereiches aus dem Daten­

sChutzgesetz. 
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VII. Diskussionswürdig sind jedoch die mittelbaren Aus­

wirkungen des DSG auf den Wissenschafter, insofern 

sie die praktische Möglichkeit der Ermittlung von 

Daten betrifft - über die rechtliche Zulässigkeit 

der Ermittlung von Daten wurde ja im vorherigen 

Punkt abgehandelt. Wenn nämlich die Frage ge­

.stellt wird, wie der Wissenschafter legalerWeise 

zu dem von ihm benötigten Datenmaterial kommt, wird 

doch deutlich, daß sich die Sachlage für den 

Wissenschafter seit dem Inkrafttreten des DSG ge­

ändert hat. Für die Ermittlung von Daten stehen 

dem Wissenschafter mehrere Wege offen: 

1. können die ben9tigten Daten durch Befragung der 

Betroffenen ermittelt werden: 

2. weiters können personsbezogene Daten auch 

durch Auskunft von Seiten dritter Personen oder 

Stellen in Erfahrung gebracht werden: 

3. schließlich können Daten noch durch Einsicht in 

zur allgemeinen Einsicht offenstehende Daten­

verzeichnisse gewonnen werden. 

Hiezu ist ~ freilich immer unter der Voraus­

setzung, daß der Wissenschafter sich im Rahmen 

seines berechtigten Zwecks "bewegt" - aus daten­

schutzrechtlicher Hinsicht folgendes zu sagen: 

Die Befragung des Betroffenen selbst ist dann 

datenschutzrechtlich unbedenklich, wenn der Zweck 

der Befragung offengelegt und die Zustimmung des 

Betroffenen zur Benützung seiner Daten für diese 

Zwecke eingeholt wird. 

Nicht unproblematisch aus datenschutzrechtlichen 

Gesichtspunkten scheint dagegen die Datener­

mittlung für Wissenschaftszwecke durch Einsicht 
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in allgemein zugängliche Verzeichnisse und durch das 

an andere Personen als den Betroffenen gerichtete 

Begehren auf Ubermittlung von personsbezogenen 

Daten. 

Hinsichtlich der allgemein einsehbaren Verzeich­

nisse ist nämlich davon auszugehen, daß sie daten­

schutzrechtlich zweckgewidmet sind; der Umstand, 

daß der Betroffene seine eigenen Daten für die Ver­

öffentlichung in einem allgemein einsehbaren Daten­

verzeichnis ja selbst bekannt gegeben hat, kann 

das Fehlen eines SChutzwürdigen Datenschutzinter­

esses wohl nur für jene Verwendung beweisen, zu der 

dieses Datenverzeichnis primär von Anfang an be­

stimmt war. Es wird etwa jemand, der seinen Namen, 

Adresse und Telefonnummer zur Drucklegung im Tele­

fonbuch freigegeben hat, nicht mit Erfolg be­

haupten können, daß er ein Geheimhaltungsinteresse 

an diesen Daten gegenüber solchen Personen habe. 

die in dieses Telefonbuch Einsicht nehmen, um mit 

dem Betroffenen in Kontakt zu treten. Nachdem der 

Zweck des Telefonbuches die Ermöglichung der Kontakt­

aufnahme ist, kann gegenüber einer widmungsge-

mäßen Verwendung des Telefonbuches ein Geheimhal­

tungsinteresse nicht ins Treffen geführt werden. 

Wohl aber könnte z.B. gegen die Verwendung der 

Daten der Wählerevidenz - die ebenfalls jedermann 

zur Einsicht offen steht - zu anderen Zwecken als 

zur Sicherung des Wahlrechtes aus dem Datenschutz­

gesichtspunkt Einwendungen erhoben werden. 

In Befolgung des DSG-Prinzips, daß es keine an sich 

"freien Daten" gibt, muß daher wohl von dem Grund­

satz ausgegangen werden, daß eine Zustimmung des 

Betroffenen zur Verwendung seiner in allgemein ein-
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sehbaren Verzeichnissen aufscheinenden Daten nur 

insoweit ohne weiteres als gegeben angenommen werden 

kann, als diese Verwendung vorn evidenten Zweck des 

Verzeichnisses gedeckt ist. 

Da die "Be forschung" in den seltensten Fällen evi­

qenter Zweck solcher öffentlich zugänglicher Ver­

zeichnisse personsbezogener Daten ist, ist es denk­

bar, daß im Falle der Datenermittlung aus solchen 

Verzeichnissen für Wissenschaftszwecke mit automa­

tionsunterstützter Verarbeitung tatsächlich 

datenschutzrechtliche Probleme entstehen. 

Solche Probleme entstehen insbesondere auch dann, 

wenn Wissenschafter Datenmaterial zu Forschungs­

zwecken von anderen Rechtsträgern übermittelt haben 

wollen; dieser Fall wird insbesondere im Hinblick 

auf öffentlich-rechtliche Institutionen häufig ein­

treten, da diese Institutionen infolge ihres meist 

vorhandenen Zwangscharakters personsbezogenes 

Datenmaterial verwalten, das mit diesem Inhalt und 

Umfang sonst niemandem zur Verfügung steht. 

Gerade in folge der Relevanz und der Dichte des in 

öffentlicher Hand befindlichen personsbezogenen 

Datenmaterials hat aber das DSG der Datenweitergabe 

einen Riegel vorgeschoben: Außerhalb der Amtshilfe 

zwischen den öffentlichen Stellen darf Datenmaterial 

von der öffentlichen Hand personsbezogen nur auf 

Grund ausdrücklicher gesetzlicher Ermächt~ung oder 

mit Zustimmung des Betroffenen weitergegeben werden. 

(Die Zulässigkeit der Weitergabe von Geldleistungs­

daten an Kreditunternehmungen (§ 7 Abs.l Z 4 DSG) 

ist systematisch als eine "besondere gesetzliche 

Ermächtigung" zu begreifen) • 
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Im Rahmen der Regelungen des § 7 wäre daher nach 

geltender Rechtslage eine Weitergabe von Daten­

material durch die öffentliche Hand an den Wissen­

schafter in aller Regel nur mit Zustimmung des 

Betroffenen möglich. 

An diesem Grundsatz darf im übrigen bei der derzeit 

geltenden Rechtslage insbesondere auch im Rahmen 

der Auftragsforschung für öffentliche Stellen nicht 

gerüttelt werden: Wenn Forschungsorganisationen im 

Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Rechtsträgers 

forschend tätig werden, dürfen sie das hiefür von 

diesen Rechtsträgern zur Verfügung gestellte Daten­

material ausschließlich für Zwecke des in Auftrag 

gegebenen Forschungsobjektes verwenden - jede 

andere Verwendung würde die Datenüberlassung zur 

DatenUbermittluna im Sinne des § 3 Z 8 DSG machen, 

die gemäß § 7 DSG ohne ausdrückliche gesetzliche 

Ermächtigung oder Zustimmung der Betroffenen unzu­

lässig ist. 

FUr die Datenübermittlung an Wissenschafter von 

seiten privater Auftraggeber gilt im wesentlichen 

dasselbe: 

Da das Betreiben von Wissenschaft und Forschung 

sicher nicht ohne weiteres als "überwiegendes be­

rechtigtes Interesse eines Dritten" (nämlich des 

Wissenschafters) im Sinne des § 18 Abs.1 Z 3 DSG 

qualifiziert werden kann und es weiters - ganz ab­

gesehen von der Privatperson - nicht viele private 

Rechtsträger geben wird, "zu deren berechtigtem 

Zweck es gehört, personsbezogene Daten zu über­

mitteln" (§ 18 Ahs.1 Z 2 DSG), wird auch in diesem 

Bereich die Ubermittlung personsbezogener Daten 

zu Forschungszwe~ken in der Regel nur mit Zu-
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stimmung des Betroffenen legalerweise geschehen 

können. 

VIII. Aus den bisherigen AusfUhrungen ergibt sich somit, 

daß der Datenschutz für den Wissenschafter unmittel­

bar zwar keine Erschwerung seiner Tätigkeit mitsich­

gebracht hat, da die ihn treffenden Ermittlungs-

und Ubermittlungsbeschränkungen des DSG bei ent­

sprechender Auslegung des Begriffes des schutzwUr­

digen Geheimhaltungsinteresses keine hindernde 

Wirkung habe. Hingegen wurden spürbare mittelbare 

Auswirkungen des Datenschutzgesetzes auf die Tätig­

kei t des \'lissenschafters aufgezeigt, indem die fUr 

andere geltenden Ubermittlungsbeschränkungen für 

den Wissenschafter Folgen zeitigen mUssen. 

Ob nun die Behinderung der Datenerlangung an die 

Zustimmung der Betroffenen im Wissenschaftsbereich 

als unzum$tbare Belastung bezeichnet werden kann, 

oder ob dem Verfügungsrecht des Betroffenen Uber 

seine eigenen Daten hinsichtlich jeder Verwendung 

nicht der Vorrang eingeräumt werden muß, und der 

Mechanismus der Zustimmungseinholung eben in Kauf 

genommen werden sollte, wird sicher noch Gegen­

stand umfangreicher Diskussionen sein. 

Ich möchte jedenfalls nur darauf hinweisen, daß eine 

Lockerung der Ubermittlungsbestimmungen zugunsten 

der Wissenschaft und Forschung aus einem einfachen 

Grund äußerst problematisch ist: Da der Personen­

kreis, der Wissenschaft und Forschung betreibt, 

nicht fest umrissen ist und im übrigen auch an keine 

Qualifikationsvoraussetzungen gebunden ist, würde 

eine solche Ubermittlungserweiterung fUr die Wissen­

schaft letztlich zu einem vollkommenen Unterlaufen 
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des Datenschutzes führen können, da jedermann für 

sich in Anspruch nehmen kann, wissenschaftliche 

Forschung betreiben zu wollen und überdies unter 

keinerlei Erfolgsnachweispflicht gestellt ist, wo­

durch allenfalls ein natürliches Ausleseprinzip 

bewirkt werden könnte. 

Bei der Formulierung allfälliger Privilegierungs­

wünsche zugunsten von Wissenschaft und Forschung 

wird ernsthaft bedacht werden müssen, daß Daten­

schutz in unserer heutigen Gesellschaft für das 

Individuum ein berechtigtes Interesse ist. Die 

Wahrung der berechtigten Interessen eines anderen 

führt sicherlich immer zu gewissen Unbequemlich­

keiten für den, der dieselriteressen zu wahren hat; 

es darf aber nicht übersehen werden, daß jeder -

auch der Wissenschafter neben seiner Rolle als 

Wissenschafter - auch ein Individuum ist und in 

dieser Rolle sehr wohl selbst eminente Datenschutz­

interessen haben könnte. Auch aus Eigeninteresse 

sollte daher die Berechtigung des Datenschutz­

gedankens nicht vergessen werden. Darüber hinaus 

sollte es Ziel einer demokratischen Gesellschaft 

sein, Gruppenegoismen zugunsten eines gesamtge­

sellschaftlichen Interessensausgleiches hintanzu­

stellen und sich daher nicht zu scheuen, gewisse 

unbequemiichkeiten zugunsten der Wahrung der Inter­

essen anderer auf sich zu nehmen. Ich kann daher nur 

an die Versammelten appellieren, bei der Formulierung 

allfälliger Wünsche auf Ausnehmung des Wissenschafts­

bereichs vom Datenschutzgesetz äußerst behutsam vor­

zugehen und die verschiedenen Interessenslagen, 

insbesondere die Interessen des Individuums in einer 

freiheitlichen Gesellschaft, zu berücksichtigen. 

- 25 -

Datenschutz und wissenschaftliches Informationswesen 

Bernd-Christian Funk 

I. Vorbemerkung 

Das österreichische Datenschutzgesetz aus 1978 (kurz: 

DSG) war bereits vor seinem Inkrafttreten Gegenstand 

intensiver Kontroversen und ausgiebiger Kritik. Die 

meisten Bestimmungen dieses Gesetzes sind am 1.1.1980 in 

Kraft getreten. Die seither gewonnenen Vollzugserfahrun­

gen haben diese Kritik in zahlreichen Punkten bestätigt 

und überdies manch neuen Einwand zutage gefördert. 

Gegenstand kritischer Stimmen aus Praxis und Lehre 

ist zumeist nicht der Gedanke des Datenschutzes als 

solcher. Das Bedürfnis nach ausreichendem rechtlichem 

Schutz der Person in der Sphäre der über sie verfügbaren 

Daten steht grundsätzlich außer Streit. Das vielfach an­

zutreffende Unbehagen gegenüber dem DSG konzentriert sich 

vielmehr im wesentlichen auf die juristische Gestaltung 

des Datenschutzes, dessen Notwendigkeit als solche weit­

gehend anerkannt ist. Die Einwände richten sich gegen 

.die zahlreichen und gravierenden Mängel, die das DSG 

teils in legistisch-technischer, teils auch in rechts­

politisch-inhaltlicher Hinsicht aufweist. 

Es ist hier nicht der Ort, aus dem reichhaltigen 

Fundus an Ungereimtheiten und offenkundigen Konstruktions­

fehlern des DSG zu schöpfen oder den Gründen nachzugehen, 

die zu diesen Problemlagen geführt haben. Die nach­

folgenden Uberlegungen werden sich vielmehr auf diverse 

Auswirkungen des Datenschutzes in bezug auf wissen­

schaftliche Forschung konzentrieren. Bei dieser Perspek-
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tive geht es um die Ermittlung und Bewertung jener 

Beschränkungen, die das DSG der Wissenschaft im Umgang 

mit ihrem Produktionsmittel Information auferlegt. Dabei 

wird sich allerdings zeigen, daß zahlreiche allgemeine 

Probleme des Gesetzes auch in dieser speziellen Frage­

stellung wiederkehren. 

11. Bestandsaufnahme: Hauptberührungspunkte zwischen DSG 

und wissenschaftlichem Informationswesen 

1. "Personenbezogene Daten" als sachlicher An­

knüpfungspunkt des Datenschutzes 

Der sachliche Geltungsbereich des DSG wird wesentlich 

durch den Begriff der "personenbezogenen Daten" bestimmt. 

Nach der Legaldefinition in § 3 Z 1 DSG sind darunter alle 

auf einem Datenträger (ZB Aktenvermerk, Karteiblatt, 

Bild, Lochkarte, Magnetband) gespeicherten Angaben zu 

verstehen, die Informationen über eine bestimmte oder 

mit Wahrscheinlichkeit bestimmbare natürliche oder 

juristische Person oder handelsrechtliehe. Personenge­

sellschaft darstellen. 

Zum Unterschied vom Datenschutzrecht anderer Länder, 

etwa der BRD, schützt also das österreichische DSG nicht 

nur natürliche Personen (also Menschen), sondern auch 

juristische Personen und handelsrechtliehe Personenge­

sellschaften (OHG, KG). Die datenschutzrechtliche Er­

fassung der juristischen Person gewinnt nicht zuletzt 

für das Verhältnis zwischen Datenschutz und Wissenschaft 

eine besondere, in der bisherigen Diskussion des Daten­

schutzes weitgehend noch nicht erkannte Bedeutung: 

Zu den juristischen Personen und damit zu den Trägern 

des Grundrechts auf Datenschutz gevören nicht nur private 

Gebilde wie Kapitalgesellschaften (AG, GesmbH), Vereine, 

'I 
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Genossenschaften, Stiftungen oder Fonds, sondern auch 

der Staat selbst, der ja juristisch aus einer Mehrzahl 

juristischer Personen (öffentlichen Rechts) zusammen­

gesetzt ist. Alle auf einem Datenträger (siehe oben) 

gespeicherten Angaben über Bund, Länder, Gemeinden, Ge­

meindeverbände, Kammern, Sozialversicherungsträger und 

andere juristische Personen öffentlichen Rechts fallen 

damit ebenso unter den Begriff der personenbezogenen 

Daten im Sinne des DSG wie Angaben über private 

juristische Personen, handelsrechtlichePersonenge­

seIlschaften oder gar natürliche Personen. 

Aus dieser Feststellung ergeben sich weitreichende 

grundsätzliche Konsequenzen: Alle Forschungsdisziplinen, 

die mit Angaben über einzelne juristische Personen (öf­

fentlichen oder privaten Rechts) operieren, haben Umgang 

mit datenschutzrechtlich relevanten und prinzipiell 

auch datengeschützten Informationen! Das gilt zB für 

die POlitikwissenschaft, die Soziologie, die Verwaltungs­

wissenschaften, die Finanzwissenschaften, ja sogar für 

die Rechts- und Staatswissenschaften. Es wird allerdings 

später noch zu zeigen sein, daß gerade hier die daten­

schutzrechtlichen Beschränkungen nicht immer in vollem 

Umfang wirksam werden, weil es vielfach an dem vom DSG 

geforderten "schutzwürdigen Interesse" mangelt. Fürs 

erste ist jedoch die - zunächst überraschende - Fest­

stellung zu betonen, daß auch Angaben über juristische 

Personen und damit auch solche über den Staat selbst 

prinzipiell vom Datenschutz er faßt sind. 
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2. Weiter Begriff der "Datenverarbeitung"; "Daten­

verkehr"; "automationsunterstiitzte Datenverar­

beitung" 

Das DSG geht von einem denkbar weit ge faßten Begriff 

der Datenverarbeitung aus. Es versteht darunter das Er­

fassen, Speichern, Ordnen, Verändern, Verkntipfen, Ver­

vielfältigen, Ausgeben oder Löschen von personenbezogenen 

Daten (im folgenden kurz: Daten) im oder ftir den auto­

mationsuntersttitzten Datenverkehr (§ 3 Z 6 DSG). 

Ebenfalls weit gefaßt ist der Begriff des Datenver­

kehrs. Er umfaßt das Ermitteln, Verarbeiten, Bentitzen 

oder Ubermitteln von Daten sowohl als Gesamtheit als auch 

jeweils als einzelnen Vorgang (§ 3 Z 10 DSG). 

Vom DSG nicht definiert ist der Begriff des auto­

mationsuntersttitzten Datenverkehrs (automationsunter­

stUtzte Datenverarbeitung). Dennoch ist die Unter­

scheidung zwischen automationsuntersttitzter und konven­

tioneller Datenverarbeitung nach dem DSG von erheblicher 

Bedeutung. Ein großer Teil der gesetzlich vorgesehenen 

Beschränkungen, Auflagen und Sonderrechte kommt nämlich 

nur fUr den Bereich des automations unterstützten Daten­

verkehrs zum Tragen. Das gilt insbesondere für die 

grundrechtlieh garantierten Rechte des Betroffenen auf 

Auskunft, Löschung oder RiChtigstellung, weiters für die 

Regierungspflichten des Auftraggebers der Datenverarbei­

tung sowie fiir die besonderen gesetzlichen Vorbehalte 

bei der Ermittlung, Verarbeitung und Ubermittlung von 

Daten. 

Der Verzicht auf eine gesetzliche Definition war durch 

die Sorge motiviert, daß eine de~initorisch starre Fest­

schreibung des zentralen Begriffs der automations unter-
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stiitzten Datenverarbeitung zur Suche und Auffindung von 

Umgehungs techniken einladen könnte, die dem Gesetzgeber 

unbekannt geblieben oder von ihm iibersehen worden sein 

könnten. Die Interpretationsmeinungen zum DSG heben durch­

wegs zwei Elemente als Kriterien zur Abgrenzung von auto­

mationsunterstiitzter und konventioneller Datenverarbei­

tung hervor: erstens den Einsatz maschineller Technik 

und zweitens die programmsteuerung. Demnach ist auto­

mationsunterstiitzte Datenverarbeitung nicht allein auf 

die Fälle des Einsatzes von EDV beschränkt, sondern 

umfaßt daneben auch noch andere Formen von maschineller 

und programmgesteuerter Behandlung personenbezogener 

Daten, also etwa die Speicherung von Informationen auf 

Kartei oder Mikrofilm in Verbindung mit einem programmge­

steuerten, maschinell durchgeftihrten Suchsystem. 

Alle soeben skizzierten Rechtsbegriffe des DSG sind 

inhaltlich sehr weit gefaßt und haben einen dement­

sprechend weittragenden sachlichen Anwendungsbereich. 

Das ist kein Zufall, sondern eine Folge und zugleich auch 

ein Ausdruck des Grundgedankens einer möglichst lücken­

losen Garantie des Datenschutzes. Besonders im Begriff 

der Datenverarbeitung (siehe vorhin) wird das Konzept 

einer Allphasengeltung des Datenschutzes im automations­

untersttitzten Datenverkehr deutlich: Dieser Schutz soll 

sich auf sämtliche Schritte der Verarbeitung, beginnend 

schon bei der Erfassung der Daten, erstrecken und er soll 

selbst dann wirksam sein, wenn auc~ nur ein einziger 

dieser Schritte automationsuntersttitzt erfolgt bzw er­

folgen soll. Man kann also von einer Art "König-Midas­

Prinzip" sprechen. 

Die Folgen, die dieses Prinzip für das wissenschaft­

liche Informationswesen hat, seien an einem Beispiel 
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demonstriert: Für Zwecke einer sozialwissenschaftlichen 

Studie werden personenbezogene Daten zunächst konventio­

nell ("händisch") erhoben, um später automationsunter­

stützt verarbeitet zu werden. Die einschlägigen daten­

schutzrechtlichen Beschränkungen (von denen später noch 

im einzelnen die Rede sein wird) gelten für sämtliche 

Phasen des Geschehens, da schon das Ermitteln (= Erheben) 

zum Zwecke des automationsunterstützten Datenverkehrs 

erfolgt. Entsprechendes gilt natürlich auch dann, wenn 

ein automationsunterstützter Verarbeitungsschritt ledig­

lich am Beginn des Geschehens steht, dann aber aus­

schließlich konventionell vorgegangen wird. Als Beispiel 

sei auf ein computerunterstütztes Diagnoseverfahren in 

der Medizin verwiesen, das als Grundlage für weitere 

Schritte in Diagnose, Therapie oder Forschung dient, die 

aber konventionell, also ohne Zuhilfenahme maschinell 

programmgesteuerter InformationShilfe, erfolgen. 

3. DatenUbermittlung 

Ebenfalls weit gefaßt ist der Begriff äer DatenUber­

mittlung im Sinne des DSG. Ein Ubermittlungsvorgang liegt 

nicht nur dann vor, wenn Daten aus dem Bereich eines Auf­

traggebers oder Verarbeiters in die Kenntnis- oder Ver­

fügungssphäre einer anderen Person als des Betroffenen 

gelangen; Ubermittlung ist vielmehr auch und bereits dann 

gegeben, wenn unter dem Dach ein und desselben Auftrag­

gebers oder Verarbeiters Daten aus verschiedenen Aufgaben­

bereichen miteinander verknüpft werden (§ 3 Z 8 pSG). 

Dazu kommt, daß im sog "öffentlichen Bereich" als 

Auftraggeber nicht nur der jeweilige Rechtsträger (zB 

Bund, Land, Gemeinde usw), sondern auch dessen jeweils 

örtlich und sachlich zuständiges Organ zu verstehen ist 
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(§ 3 Z 3 DSG). Der öffentliche Bereich umfaßt alle durch 

Gesetz eingerichteten Rechtsträger, also etwa die Gebiets­

körperschaften (Bund, Länder, Gemeinden), Gemeindever­

bänd~, Kammern, Sozialversicherungträger und andere 

durch Gesetz geschaffene Institutionen, wie zB das 

österreich ische Bundesinstitut für Gesundheitswesen, dies 

jedoch nur insoweit, als niese Funktionsträger nicht 

privatrechtlich agieren und in dieser Hinsicht durch 

Verordnung aus dem öffentlichen Bereich ausgenommen 

wurden (§ 4 iVm § 5 DSG). 

Die gesetzliche Umschreibung des Ubermittlungsbe­

griffs im öffentlichen Bereich ist deutlich auf eine 

Eroberung von verwaltungsinternen Vorgängen für den 

Datenschutz zugeschnitten: Dadurch, daß auch der Infor­

mationsfluß zwischen Organen ein und derselben Insti­

tution als Ubermittlung im Sinne des DSG erklärt 

wird, ist den einschlägigen Kautelen und Beschränkungen 

des Gesetzes für Ubermittlungsvorgänge (darüber im 

einzelnen später) ein entsprechend breites Anwendungs­

feld gesichert. 

Inhalt und Reichweite dieser abstrakten Ausführungen 

über den Ubermittlungsbegriff des DSG sollen anschließend 

anhand von Beispielen illustriert werden: Wenn etwa ein 

Sozial versicherungsträger (= juristische Person öffent­

lichen Rechts) mehrere Krankenanstalten betreibt und ein 

Arzt, der bei einer dieser Anstalten tätig ist, für 

Forschungszwecke die Krankengeschichten namentlich be­

kannter Patienten von einer anderen Anstalt dieses Ver­

Sicherungsträgers zugänglich gemacht bekommt, so handelt 

es sich dabei - trotz Identität des Trägers der Kranken­

anstalten - um efnen Vorgang der Datenübermittlung im 

Sinne des DSG. Wenn es sich bei diesen Daten um auto-
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mationsunterstützt verarbeitete Daten handelt (wofür 

schon ein einziger automationsunterstützter Verarbei­

tungsschritt ausreicht), so gelten fUr diesen Uber­

mittlungsvorgang die speziellen Beschränkungen und Auf­

lagen des DSG, über die anschließend noch näher zu 

sprechen sein wird. 

EntspreChendes gilt auch, wenn man das Beispiel ein 

wenig modifiziert und an eine Ubermittlung im noch 

engeren Bereich des Datenflusses zwischen verschiedenen 

Kliniken oder Abteilungen derselben Krankenanstalt denkt. 

Nach allgemeinem Sprachgebrauch, ja selbst nach ju­

ristischer Terminologie außerhalb des DSG wUrde ein 

solcher Informationsaustausch als bloß verwaltungsinternes 

Geschehen gewertet werden. Das DSG hingegen behandelt 

diesen Vorgang bereits als Ubermittlung, um ihn damit 

den besonderen Garantien des Datenschutzes zu unter­

werfen. 

Zu dem genannten Beispiel ist zu bemerken, daß der 

Ubermittlungsbegriff des DSG im Ansatz strenger ist als 

die im Ärztegesetz normierte ärztliche Verschwiegen­

heitspflicht. 

Ein anderes Beispiel zur Verdeutlichung des Uber-

'mittlungsbegriffes: Ein als Verein organisiertes, von 

mehreren Gebietskörperschaften getragenes Forschungs­

institut soll Zugang zu Daten erhalten, über die die 

Trägergebietskörperschaften verfügen, etwa Informationen 

über die wirtschaftliche Lage von eigenen oder ver­

selbständigten Wirtschaftsunternehmungen dieser Gebiets­

körperschaften. Es handelt sich in jedem Fall um per­

sonenbezogene Daten, sei es - bei Eigenunternehmen - um 

Angaben über die betreffende(n) Gebietskörperschaft (en) , 

sei es - bei juristisch verselbständigten und ausge-
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gliederten Unternehmen - um Daten des betreffenden Unter­

nehmensträgers. Die Weitergabe solcher Daten an das 

vereinsmäßig organisierte Forschungsinstitut der Gebiets­

körperschaften ist als Ubermittlung im Sinne des DSG zu 

qualifizieren und unterliegt, wenn es sich um automations­

unterstützt verarbeitete Daten handelt, den dafür vorge­

sehenen besonderen Ubermittlungsbeschränkungen dieses 

Gesetzes. 

Die bisherigen Ausführungen dienten der Vorstellung 

einiger für das Verständnis des folgenden wichtiger Grund­

begriffe des DSG (personenbezogene Daten, Datenverar­

beitung, Datenverkehr, automationsunterstützte Datenver­

arbeitung, Ubermittlung). Anschließend sollen die in­

haltlichen Beschränkungen behandelt werden, die das DSG 

insbesondere für die Ermittlung, Verarbeitung und Uber­

mittlung solcher Daten vorsieht. Dabei wird besonders der 

Kontext mit dem wissenschaftlichen Informationswesen auf­

zuzeigen sein. 

4. Beschränkungen für die Ermittlung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten für Zwecke des automations­

unterstützten Datenverkehrs 

Die Voraussetzungen und Beschränkungen, die das DSG 

für die Ermittlung und Verarbeitung personenbezogener 

Daten für den automationsunterstUtzten Datenverkehr vor­

sieht, sind im öffentlichen Bereich anders geartet und 

grundsätzlich strenger als im privaten Bereich. Im 

öffentlichen Bereich gilt fUr die Ermittlung und Verar­

beitung solcher Daten ein Vorbehalt ausdrücklicher 

gesetzlicher Ermächtigung: Daten dürfen zum Zwecke des 

automationsunterstützten Datenverkehrs nur ermittelt und 

verarbeitet werden, wenn dafür eine ausdrückliche ge-
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setzliehe Ermächtigung besteht. Wenn eine derartige Er­

mächtigung fehlt, so sind Ermittlung und Verarbeitung 

insoweit zulässig, als diese Vorgänge eine wesentliche 

Voraussetzung zur Wahrnehmung von gesetzlich übertragenen 

Aufgaben des Auftraggebers darstellen (§ 6 DSG). Das 

bedeutet, daß für den öffentlichen Bereich in allen Fällen 

eine unmittelbare oder mittelbare gesetzliche Ermäch­

tigungsgrundlage gefordert ist. 

Für die Universitäten und deren Teilorgane, insbe­

sondere die Institute, ergeben sich daraus keine be­

sonderen Forschungshindernisse, da für sie ein umfassender 

und ausdrücklicher Forschungsauftrag im UOG enthalten 

ist. 

Weniger problemlos ist die Beurteilung von datenver­

arbeitenden Tätigkeiten anderer staatlicher Forschungs­

einrichtungen, man denke etwa an eine zur Vorbereitung 

einer Verwaltungsreform mit Verwaltungsforschung be­

traute Untergliederung eines Bundesministeriums, die 

auch personenbezogene Daten, etwa aus der Personalver­

waltung, automationsunterstützt zu verarbeiten hätte. 

Hier könnte man im Hinblick auf den Vorbehalt in § 6 DSG 

bereits einige rechtliche Schwierigkeiten ausfindig 

machen. Auftraggeber im Sinne des DSG ist nicht der Bund, 

auch nicht das betreffende Ministerium, sondern das 

sachlich zuständige Organ, in diesem Falle: die mit 

Verwaltungsreformforschung innerhalb des Ministeriums 

betraute Dienststelle und die dort 'tätigen Amtswalter. 

Für die sen Auftraggeber wird man wohl nach einer 

ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung zur Ermittlung 

und Verarbeitung von Daten ebenso vergebens suchen wie 

nach einer anderen gesetzlichen Aufgabenzuweisung, be­

züglich derer die Datenverarbeitung als notwendige 

~. 
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Voraussetzung akzessorisch und damit datenschutzrechtlich 

legitimierbar wäre. Die Lösung des Problems kann hier nur 

angedeutet , nicht aber ausgeführt werden: Man wird in 

solchen Fällen auf eine strenge wortauslegung verzichten 

und die gesetzliche Ermächtigung für den Auftraggeber 

(= Untergliederung des Ministeriums) aus der rechtlich 

gedeckten ministeriellen Vorsorge für Verwaltungsreform 

herleiten können. 

Noch komplizierter werden die datenschutzrechtlichen 

Verstrickungen, wenn man an datenverarbeitende Tätig­

keiten von Verwaltungseinrichtungen mit der Aufgabe 

"zweckfreier" Eigenbeforschung denkt. Solche Tätig­

keiten findet man etwa im Rahmen staatlicher Archive, 

Museen oder Sammlungen, die ja über die Aufgaben der 

Aufbewahrung von Informationen hinaus meist auch mit 

Forschungsfunktionen in bezug auf das aufbewahrte 

Material betraut sind. Zum Unterschied vom vorhin ge­

nannten Beispiel der Verwaltungsreformforschung, deren 

Rechtsgrundlage man letzten Endes auf das Verfassungs­

gebot der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck­

mäßigkeit der Verwaltung zurückführen kann, geht es hier 

um Forschung ohne primäres Anwendungs- oder Verwertungs­

interesse (so gesehen also um "zweckfreie" Forschung). 

Sollen dabei personenbezogene Daten für automations­

unterstützten Datenverkehr ermittelt und verarbeitet 

werden, so muß es dafür entsprechende gesetzliche Er­

mächtigungsgrundlagen im Sinne von § 6 DSG geben. Sie 

ausfindig zu machen, wird bei gegebener Rechtslage in 

vielen Fällen auf Schwierigkeiten stoßen. 

Anders und weniger kompliziert liegen die Dinge im 

sog "privaten Bereich". Hier fordert das DSG lediglich, 

daß die Ermittlung und Verarbeitung personenbezogener 
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Daten fUr den automationsunterstUtzten Datenverkehr auf 

den berechtigten Zweck des Rechtsträgers beschränkt 

bleibt und daß keine schutzwUrdigen Interessen des Be­

troffenen verletzt werden (vgl § 17 DSG). 

Dies erschließt den nichthoheitlichen Aktivitäten des 

Staates und seiner ausgegliederten Trabanten einen in 

datenschutzrechtlicher Hinsicht grundsätzlich größeren 

Freiraum, als er im Bereiche hoheitlicher Verwaltungs­

tätigkeiten besteht. So könnte zB eine Gebietskörper­

schaft ein Forschungsinstitut auf Vereinsbasis betreiben, 

wobei der satzungsmäßig festgelegte Zweck dieser Ein-

richtung unter anderem auch den automationsunterstUtzten 

Datenverkehr mit personenbezogenen Daten im Rahmen der 

anderen Aufgaben abdecken könnte. Allerdings sind gerade 

solche ausgegliederte Einrichtungen vielfach auch auf 

den Datenfluß von~eiten ihrer Trägergemeinwesen ange­

wiesen. Gerade fUr solche Ubermittlungsvorgänge ergeben 

sich jedoch, wie im nächsten Punkt zu zeigen sein wird, 

nicht unbeträchtliche datenschutzrechtliche Hemmnisse. 

Durch eine Verordnung der Bundesregierung aus 1979 

Uber die Anwendung des Artikels 2 OSG im Bundesbereich 

(BGBI 572) wurden unter anderem die Angelegenheiten 

des Bibliothekswesens sowie des wissenschaftlichen 

Dokumentations- und Informationswesens aus dem "öffent­

lichen Bereich:' herausgenommen und den (weniger strengen) 

Regeln des "privaten Bereichs" unterstellt (§ 3 Z 2 der 

zitierten Verordnung). Bedeutet das nun, daß die ent­

sprechenden staatseigenen Einrichtungen im Bereiche der 

Bundesverwaltung (Bibliotheken, Archive, Sammlungen usw) 

bei ihren Forschungstätigkeiten ohnehin aus den Bindungen 

und Hemmnissen entlassen sind, die das DSG fUr den 

öffentlichen Bereich -errichtet hat? Wenn dem so wäre, 
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könnte man sich die problematisierung solcher Tätigkei­

ten im Hinblick auf den Gesetzesvorbehalt des § 6 DSG 

ersparen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich allerdings, 

daß diese einfache Art der Problemlösung nicht möglich 

sein dUrfte. 

Die erwähnte Verordnung der Bundesregierung nimmt 

nämlich keine globale und undifferenzierte Aussonderung 

von Datenverarbeitungsvorgängen vor, sondern verweist 

die in Rede stehenden Tätigkeiten nur insoweit in das 

datenschutzrechtlich weniger rigorose Regime des privaten 

BereiChs, als es sich um Tätigkeiten handelt, die "in 

Formen des Privatrechts besorgt werden". Dem entsprechend 

ist bei der Qualifikation von Ermittlungs- und Verar­

beitungsvorgängen in Angelegenheiten des Bibliotheks­

wesens sowie des wissenschaftlichen Dokumentations- und 

Informationswesens zu differenzieren: Die dort jeweils 

unternommenen Forschungsaktivitäten samt unterstützender 

Datenverarbeitung bleiben Tätigkeiten in Vollziehung der 

Gesetze, also Tätigkeiten im öffentlichen Bereich; es 

wäre durchaus verfehlt, wollte man etwa die Führung und 

Auswertung eines staatlichen Archivs durch staatliche 

Amtswalter im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages pauschal 

als Geschäftsbesorgung in den Formen des Privatrechts 

qualifizieren. Zwar wird dabei nicht Staatsgewalt in 

Formen des Befehls oder Zwanges geübt; es handelt sich 

aber nichtsdestoweniger um begleitende Tätigkeiten im 

Rahmen hoheitlicher Verwaltungsführung. Lediglich die 

Rechtsbeziehungen zu außenstehenden Dritten, etwa zu 

Benützern der Bibliothek oder zu Lieferanten, spielen 

sich in den Formen des Privatrechts ab. Nur diese Be­

ziehungen und die darin allenfalls vorkommende Er­

mittlung und Verarbeitung von Daten werden durch die 

genannte Verordnung der Bundesregierung er faßt und in 
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den privaten Bereich des DSG überwiesen. Somit bleibt 

die Frag'e nach den gesetzlichen Grundlagen für Datenver­

arbeitung im Kernbereich des verwaltungseigenen Biblio­

thekswesens, des wissenschaftlichen Dokumentations- und 

Informationswesens nach wie vor aktuell. 

Dies bietet Anlaß, um auf eine andere grundlegende 

Frage des gesamten Datenschutzrechts hinzuweisen: Wie 

lassen sich bei der Aufbewahrung und Aufbereitung von 

Informationen der Verwaltung öffentlicher und privater 

Bereich eindeutig voneinander abgrenzen? Die Schwierig­

keiten einer solchen Sortierung werden vor allem dort 

sichtbar, wo eine verwaltungseigene Datenbank gleicher­

maßen aus hoheitlichen wie auch aus nichthoheitlichen 

Tätigkeiten gespeist wird bzw für beide Bereiche zur 

Verfügung steht. Gerade bei staatseigenen Archiven wird 

dieses Problem häufig auftreten. Das DSG geht von der 

unrealistischen Annahme aus, daß eine Sortierung solcher 

Datenbestände in entsprechender Trennschärfe möglich 

wäre (vgl §§ 4 und 5 DSG). 

5. Beschränkungen für die DatenUbermittlung im auto­

mationsunterstützten Datenverkehr 

Für den öffentlichen Bereich ist die Zuverlässigkeit 

der Ubermittlung von automationsunterstUtzt verarbeiteten 

personenbezogenen Daten durch § 7 DSG geregelt. Von den 

dort vorgesehenen Tatbeständen, die gleichermaßen als 

Ubermittlungsermächtigungen wie auch als Ubermittlungs­

beschränkungen fungieren, sind für das wissenschaftliche 

Informationswesen folgende von besonderer Bedeutung: 

Daten der genannten Art dürfen nur übermittelt werden, 

wenn dafür eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung 

besteht oder bei ausdrücklicher Zustimmung seitens des 
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Betroffenen oder bei Lösung ihres Personenbezuges 

(§ 7 Abs. 1 Z 1, 2, 3 und 5 DSG). Weiters ist eine Uber­

mittlung solcher Daten an Organe des Bundes, der Länder, 

der Gemeinden oder anderer Körperschaften des öffent­

lichen Rechts insoweit zulässig, als die Daten für den 

Empfänger zur Wahrung der ihm übertragenen Aufgaben eine 

wesentliche Voraussetzung bilden (§ 7 Abs. 2 DSG). 

Andere, weniger strenge Ubermittlungsregelungen 

gelten für den privaten Bereich. Hier ist die Ubermitt­

lung von automationsunterstützt verarbeiteten personen­

bezogenen Daten unter anderem dann zulässig, wenn die 

Zustimmung des Betroffenen vorliegt oder die DatenUber­

mittlung zum berechtigten Zweck des Rechtsträgers gehört 

oder der Personenbezug in einer für den Empfänger nicht 

rekonstruierbaren Weise gelöst wurde (§ 18 Abs. 1 DSG). 

Aber auch für konventionelle, also nicht auto­

mationsunterstUtzte Verarbeitung personenbezogener Daten 

gibt es datenschutzrechtliche Ubermittlungsbeschränkun­

gen. Sie ergeben sich aus dem allgemeinen grundrecht­

lichen Geheimhaltungsanspruch aus § 1 DSG, der unabhän­

gig von der angewandten Verarbeitungstechnik besteht. 

Alle diese Beschränkungen in den Bereichen der kon­

ventionellen und der automationsunterstützten Ver­

arbeitung personenbezogener Daten sind speziell für das 

wissenschaftliche Informationswesen bedeutsam, weil sie 

den Zugang zu fremden Informationsbeständen und den Aus­

tausch von Informationen zwischen v,erschiedenen Infor­

mationsträgern potentiell erschweren und unter Umständen 

überhaupt unterbinden. Die Wirkungen dieser Regelungen 

sollen anschließend wiederum an Beispielen aufgezeigt 

werden. 
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Einem Studenten sollen für eine Dissertation, Diplom~ 

arbeit, Seminararbeit oder ein ähnliches Vorhaben per­

sonenbezogene Daten zugänglich gemacht werden, über die 

jene Universitätseinrichtung (etwa Institut oder Klinik) 

verfügt, der der betreffende Student angehört. Das Bei­

spiel kann auf verschiedene Forschungszweige bezogen 

werden: Personenbezogene Daten, die für solche Unter­

suchungen benötigt werden, kann es zB in der Medizin, 

der Psychologie, den empirischen Sozialwissenschaften, 

der Geschichtsforschung, aber ebenso auch in den 

Wirtschafts-, Finanz- und Verwaltungswissenschaften 

geben, s~nd doch - wie gezeigt wurde - auch Angaben über 

juristische Personen als personenbezogene Daten im Sinne 

des DSG anzusehen und dementsprechend geschützt. 

Diesen Schutz genießt grundsätzlich auch der Staat, 

der sich aus einer Mehrzahl von juristischen Personen 

(öffentlichen Rechts) zusammensetzt. Auch Angaben über 

den Staat sind somit personenbezogene Daten im Sinne des 

DSG. Diese Angaben sind aber vom Schutzzweck des Gesetzes 

und den damit verbundenen Beschränkungen" im Umgang mit 

Daten nicht uneingeschränkt erfaßt. Der Datenschutz ist 

nämlich von vorne herein auf jene personenbezogenen An­

gaben beschränkt, an deren Geheimhaltung der Betroffene 

ein "schutzwürdiges Interesse, insbesondere im Hinblick 

auf Achtung seines Privat- und Familienlebens" hat 

(§ 1 Abs 1 DSG). Nun haben juristische Personen, zumal 

solche des öffentlichen ReChts, zwar kein Privat- und 

Familienleben, wohl aber andere schutzwürdige Geheim­

haltungsinteressen. Soweit der Staat als Träger von 

Privatrechten auftritt, könnte man allenfalls noch in 

sinngemäßer Abwandlung von § 1 Abs 1 DSG von einer 

datenrechtlich schutzbedürftigen Privatsphäre sprechen. 

Wo aber der Staat als Träger öffentlicher Gewalt handelt, 
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lassen sich seine Geheimhaltungsinteressen nicht einmal 

mehr in analoger Abwandlung dem "Privat- und Familien­

leben" zuordnen, sondern müssen auf öffentliche Inter­

essen und damit auf das Rechtsinstitut der Amtsver­

schwiegenheit gegründet werden. In dieser Hinsicht 

erweisen sich die Geheimhaltungskriterien des DSG und 

jene der Amtsverschwiegenheit (Art 20 Abs 3 B-VG) als 

nicht hinreichend koordiniert. 

Zurück nun zum Beispiel des Studenten, der personen­

bezogene Daten für eine Dissertation oder eine andere 

Studienarbeit benötigt. Werden ihm vonseiten der be­

treffenden Universi tätseinrichtung personenbezogene Daten 

zugänglich gemacht, so liegt eine Datenübermittlung vor, 

die sowohl aus der Sicht des Datenschutzes nach dem DSG 

als auch aus der Perspektive der Amtsverschwiegenheit 

nach Art 20 Abs 3 B-VG zu beurteilen ist. Beide Aspekte 

werfen juristische Probleme auf, zumal dann, wenn es sich 

bei diesen Daten um automationsunterstützt verarbeitete 

Daten handelt. In diesem Fall wäre zunächst nach einer 

ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung zu suchen, 

durch die der Ubermittlungsvorgang rechtlich legitimiert 

wird (vgl § 7 DSG). Eine solche Ermächtigung ist weder 

im Universitätsrecht noch auch anderswo ausfindig zu 

machen. Der betreffende Studierende ist auch kein Organ 

des Bundes oder einer anderen Körperschaft öffentlichen 

Rechts im Sinne von § 7 Abs 2 DSG. Damit dieser Uber­

mittlungsvorgang nach dem DSG gerechtfertigt wäre, müßte 

also entweder eine ausdrückliche (SChriftliche) Zu­

stimmung des Betroffenen für die Ubermittlung eingeholt 

(§ 7 Abs Z 2 DSG) oder aber die betreffenden Daten 

müßten vor der Ubermittlung ihres Personenbezugs ent­

kleidet werden (§ 7 Ahs 1 Z 3 DSG). Ersteres könnte unter 

Umständen große praktische Schwierigkeiten und ein Uber-
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maß an Aufwand hervorrufen, letzteres vielleicht mit dem 

Sinn und Zweck des Forschungsvorhabens unvereinbar sein. 

§ 7 DSG kann also zum Hindernis für sinnvolle und 

wünschenswerte DatenUbermittlung im Bereich von Forschung 
und Lehre werden. Man könnte nun zu bedenken geben, daß 

ein Studierender in dieser Eigenschaft nicht Organ des 

Bundes und daher nicht der Pflicht zur Wahrung der 

Amtsverschwiegenheit unterworfen sei. Dagegen ist einzu­
wenden, daß auf jeden das Verschwiegenheitsgebot aus § 1 

Abs 1 DSG zur Anwendung kommt, sodaß auch an Außen­

stehende (hier: Studenten) weitergegebene Daten von 

Gesetzes wegen dem Geheimnisschutz des DSG unterliegen. 

Welche Folgerungen lassen sich aus diesen Erwägungen 

ziehen? Für Studierende sollte grundsätzlich der Zugang 

zu allen jenen Daten gesichert werden, die sie für 

Studienzwecke benötigen. Soweit sich aus § 7 DSG Hinder­

nisse für den nötigen Informationsfluß ergeben, sollten 

gesetzliche Vorkehrungen zum Abbau dieser Hemmnisse ge­

troffen werden. Dies könnte entweder duroh eine Änderung 

des § 7 DSG selbst oder aber durch Schaffung einer ent­

sprechenden ausdrücklichen Ubermittlungsermächtigung 

im Universitätsstudienrecht (AHStG) geschehen. 

Nun zu einem anderen Beispiel, das die juristischen 

Probleme der Informationsübermittlung für Forschungs­

zwecke dokumentiert: Ein Universitätsinstitut, etwa ein 

Institut für Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen 
Verwaltung, wendet sich an eine staatliche Behörde, etwa 

ein Bundesministerium, mit dem Ersuchen um Ubermittlung 

vonforschungswichtigen Informationen. Der Ubermittlung 

steht rechtlich nichts im Wege, selbst wenn es sich um 

personenbezogene, automationsunterstützt verarbeitete 

Daten (etwa um Daten einzelner öffentlicher Unternehmen 
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oder um Daten einzelner Krankenanstalten etc) handelt. 

§ 7 Abs 2 DSG erlaubt ja die Ubermittlung von Daten an 

Organe des Bundes (und andere staatliche bzw öffentliche 

Organe), soweit diese Daten für den Empfänger zur Wahr­

nehmung der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben eine 

wesentliche Voraussetzung bilden. Dies ist im ange­

nommenen Beispiel der Fall: Das Universitäts institut is~ 
ein Bundesorgan, sein Forschungsauftrag ist gesetzlich 

begründet, die gewünschten Informationen bilden wesent­

liche Voraussetzungen für die Erfüllung dieses gesetz­

lichen Auftrages. 

Wo liegt also die Schwierigkeit? Das betreffende 

Institut hat gegenüber der staatlichen Behörde, die es 

um Dateniibermittlung ersucht hat, keinen rechtlich 

durchsetzbaren Anspruch auf Information. Selbst wenn alle 

rechtlichen Voraussetzungen für die Datenübermittlung 

erfüllt sind, kann die Forschungseinrichtung, die ja 

auf die betreffenden Informationen angewiesen ist, ihr 

Informationsinteresse gegenüber der gegenbeteiligten 

Stelle nicht durchsetzen, sondern befindet sich in einer 

Art Bittstellerposition. Das im Bundesministeriengesetz 

aus 1973 geschaff~ne Auskunftsrecht (§ 3 Z 5 BMinG) 

schafft keine echte Abhilfe, weil erstens zweifelhaft 

ist, ob es auch von staatlichen Instanzen (Universitäts­

institut) in Anspruch genommen werden kann, weil es 

zweitens seinem Umfang nach durch die Pflicht zur Amts­

verschwiegenheit begrenzt ist und weil es drittens nur 
für den Bereich der Bundesverwaltung anwendbar ist. 

Auch aus § 7 Abs 2 DSG ist nur eine Ubermittlungs­

ermächtigung, nicht jedoch eine Pflicht zur Uber­

mittlung und damit auch kein Rechtsanspruch auf Uber­
mittlung abzuleiten. Dies hat zur Folge, daß Forschungs-
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einrichtungen des Staates, die bei der .Erfüllung ihrer 

Aufgaben Informationen vonseiten anderer staatlicher 

Stellen benötigen, ganz und gar auf deren Kooperations­

bereitschaft angewiesen sind. Sie haben keinen Rechts­

anspruch auf Informationsgewährung und es steht ihnen 

auch kein rechtliches Verfahren zur Abhilfe gegen un­

begründete oder gar willkürliche Informationsverweige­

rung zu. Dieser Zustand kann wohl aus forschungspoli­

tischer Sicht nicht wünschenswert sein. 

Noch größere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn .ein 

Informationsfluß zu wissenschaftlichen Zwecken aus dem 

öffentlichen in den privaten Bereich stattfinden soll. 

Das wäre etwa dann der Fall, wenn als Empfänger der 

Informationen nicht eine staatliche Einrichtung wie ein 

Universitätsinstitut, sondern eine private Institution, 

etwa eine Forschungseinrichtung auf Vereinsbasis, auf­

tritt. Ob es sich dabei um einen echten Privaten oder 

um eine privatrechtlieh organisierte Ausgliederung des 

Staates handelt, ist in datenschutzrech~licher Hinsicht 

unerheblich. Wie sieht in diesem Falle eine Ubermittlung 

von automationsunterstützt verarbeiteten personenbezo­

genen Daten vonseiten einer staatlichen Stelle an einen 

solchen Verein aus? 

§ 7 Abs 2 DSG scheidet als Rechtsgrundlage für die 

Datenübermittlung von vornherein aus, da der Verein dem 

dort genannten Empfängerkreis nicht angehört. Die Uber­

mittlung müßte somit auf einen der Tatbestände .des § 7 

Ahs 1 DSG gestützt werden. Man müßte also insbesondere 

auf eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung rekur­

r~eren (die es für solche Fälle nicht gibt) oder die 

schriftliche Zustimmung des Betroffenen einholen (was 

übermäßig aufwendig sein könnte) oder die Daten ihres 
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Personenbezugs entkleiden (was deren Brauchbarkeit unter 
Umständen in Frage stellt). 

Mit dem Auskunftsrecht nach dem BMinG (siehe vorhin) 

wird man ebenfalls nicht zum Ziel kommen. Zwar wären seine 

Anwendungsvoraussetzungen grundsätzlich gegeben, da der 

Auskunftswerber (=Verein) als Partei und nicht als Ver­

waltungsträger in Erscheinung tritt, das Auskunftsrecht 

ist aber in seiner Reichweite durch die Pflicht zur 

Wahrung der Amtsverschwiegenheit beschränkt. Dazu kommt, 

daß dieses Auskunftsrecht nur im Bundesbereich besteht. 

Forschungsdaten werden aber oft auch von anderen staat­
lichen Stellen benötigt. 

Alles in allem erweist sich die bestehende Rechtslage 

als Hindernis für forschungspolitisch erwünschte Möglich­

keiten des Informationsflusses vom öffentlichen in den 
privaten Bereich. 

Anders verhält es sich, wenn Daten von einem Rechts­

träger des privaten Bereichs an einen anderen Rechts­

träger im privaten oder im öffentlichen Bereich über­

mittelt werden sollen. Hier kommen die weniger strengen 

Ubermittlungsregelungen des § 18 DSG zur Anwendung. Sie 

ermöglichen eine Weitergabe von personenbezogenen Daten 

selbst ohne Zustimmung des Betroffenen, wenn die Informa­

tionsübermittlung zum berechtigten Zweck des über­

mittelnden Rechtsträgers gehört. Vereinsmäßlg organi­

sierte Forschungsinstitutionen können also Daten sowohl 

untereinander austauschen als auch an Stellen im öffent­

lichen Bereich weitergeben, wenn sie dafür nur ent­

sprechende Vorsorge in ihren Satzungen getroffen haben. 
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6. Dienstleistungen im Datenverkehr 

Man versteht darunter die "Inanspruchnahme von Ver­

arbeitungsleistungen seitens einer vom Auftraggeber 

verschiedenen Stelle (vgl § 13 Ahs 1 DSG). Zum Unter­

schied von der Datenübermittlung tritt bei der Weiter­

gabe von Daten für Dienstleistungszwecke derjenige, dem 

die Daten zur Verarbeitung überlassen werden, nur als 

verarbeitungstechnischer Gehilfe des Auftraggebers und 

nicht als Verarbeiter (Auftraggeber) kraft eigener Infor­

mationsverfügungsinteressen auf. 

Solche Dienstleistungen im Datenverkehr spielen im 

Bereich der wissenschaftlichen Forschung eine nicht 

unbedeutende Rolle. Man denke nur zB an eine Arbeits­

gruppe von Studenten, die im Rahmen eines selbstverant­

wortlich besorgten soziologischen Forschungsprojekts 

personenbezogene Daten erhebt, deren EDV-mäßige Aus­

wertung sie dann durch einen fremden Verarbeiter (etwa 

aufgrund eines Auftrags-, Miet- oder Förderungsverhält­

nisses) durchführen läßt. Man denke weiters auch an ein 

Forschungsprojekt eines Universitätsinstituts, bei dem 

Datenverarbeitung "außer Haus" (etwa durch ein anderes 

Institut oder ein kommerzielles unternehmen) ausgeführt 

wird, ohne daß der Verarbeiter an dem betreffenden 

Projekt sonst beteiligt wäre. 

Das DSG erlaubt die Inanspruchnahme solcher Dienst­

leistungen, es sieht aber zugleich auch einige inhalt­

liche und formale Auflagen vor. Für den privaten Bereich 

(Beispiele: selbständige Studentengruppe oder Verein) 

kommt es hauptsächlich darauf an, daß bei der Auftrags~ 

efteilung entsprechende Sorgfalts- und Verschwiegenheits­

pflichten des Verarbeiters festgelegt werden (vgl § 19 
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Ahs 1 DSG). Handelt der Auftraggeber einer solchen Dienst­

leistung im öffentlichen Bereich (Beispiele: Universitäts­

institut oder studentische Arbeitsgruppe im Rahmen, im 

Auftrag und unter Führung eines universitätsinstituts) , 

so gelten andere, grundsätzliCh strengere Bestimmungen. 

In diesem Fall dürfen fremde Verarbeitungs leistungen nur 

aufgrund gesetzlicher Regelungen oder - wenn solche 

fehlen - aufgrund eines Vertrages zwischen Auftraggeber 

und Verarbeiter in Anspruch genommen werden. Dieser Ver­

trag hat die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Be­

stimmungen durch den Verarbeiter sicherzustellen. In 

bestimmten Fällen ist überdies vor vertragsabschluß das 

Bundeskanzleramt anzuhören und die Datenschutzkommission 

zu verständigen (§ 13 DSG). 

Zusätzliche Erschwernisse gelten für den Fall, daß die 

Datenüberlassung (für verarbeitungszwecke) ins Ausland 

erfolgt. Dieser vorgang bedarf im allgemeinen einer Ge­

nehmigung durch die Datenschutzkommission, es sei denn, 

es handelt sich ausschließlich um eigene Daten des Auf­

traggebers oder um Datenüberlassung in einen Staat mit 

inlandsgleichem Datenschutzniveau oder Datenüberlassung 

aufgrund völkerrechtlicher Verträge (vgl § 32 Ahs 1 und 

2 DSG). 

Alle diese Auflagen und Formvorschriften für die In­

anspruchnahme fremder Verarbeitungsleistungen im auto­

mationsunterstützten Datenverkehr können für das wissen­

schaftliche Informationswesen Bedeutung gewinnen, da 

vielfach damit zu rechnen ist, daß nicht jede öffent­

liche oder private Forschungsstelle über eigene Daten­

verarbeitungsanlagen verfügt. 
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7. Andere Probleme 

Mit den vorstehenden Hinweisen sind bei weitem nicht 

alle, sondern nur die wichtigsten Aspekte in den Be­

ziehungen zwischen wissenschaftlichem Informationswesen 

und Datenschutzrecht angesprochen. Von den zahlreichen 

anderen Gesichtspunkten sei stichwortartig nur auf 

folgende aufmerksam gemacht: Besondere Auflagen und 

Hemmnisse ergeben sich unter anderem aus den Bestimmun­

gen über die Meldepflicht im öffentlichen Bereich (§ 8 

DSG), die Registrierungspflicht im privaten Bereich 

(§ 23 DSG) sowie aus der Auskunfts-, Löschungs- und 

Richtigstellungspflicht in beiden Bereichen (§§ 11, 

12, 25, 26 und 27 DSG). Auch erfordert etwa die Beach­

tung der Vorschriften des Gesetzes über die Auskunfts­

leistung eine entsprechend genaue und ständige Buch­

führung des Auftraggebers über Datenbewegungen; auch 

darin kann eine nicht zu unterschätzende Nebenbelastung 

für wissenschaftliche Forschungstätigkeiten liegen. 

Bei anhaltendem Trend der Computerbautechnik zu 

immer kleineren Bauteilen ist damit zu rechnen, daß die 

Anwendungelektronischer Datenverarbeitung auch in der 

Wissenschaft auf breiter Front und in immer kleinere 

Organisationseinheiten vordringen wird. Damit werden 

auch Menge und Dichte an datenschutzrechtlichen Proble­

men des wissenschaftlichen Informationswesens in lang­

fristiger Tendenz anwachsen. 

Man kann davon ausgehen, daß bisher erst ein sehr 

kleiner Teil der einschlägigen Rechtsfragen erkannt und 

formuliert wurde. Das liegt wesentlich daran, daß der 

Jurist mit den Bedürfnissen und Gegebenheiten des 

Informationswesens in anderen Wissenschaften im allge-
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meinen nur unzureichend vertraut ist und daß anderer­

seits dem nicht juristisch "belasteten" Wissenschafts­

treibenden beim umgang mit Daten kaum jene Gesichts­

punkte und Fragen bewußt sind, die durch die zumeist 

komplizierten und nicht selten sogar unzweckmäßigen 

Regelungen des DSG juristisch relevant werden. 

Das Problemfeld des österreichischen Datenschutz­

rechts ist bisher weder in seinen allgemeinen noch auch 

in seinen spezifisch wissenschafts informatorischen Be­

zügen ausgelotet worden. Rechtsprechung, Praxis und Lehre 

befinden sich zurzeit noch in der Anfangsphase der 

Erforschung und Kartographierung des Terrains. Daher 

stehen auch die anschließenden zusammenfassenden Aus­

führungen und Anregungen für Reformvorhaben insgesamt 

unter dem Vorbehalt der Bruchstückhaftigkeit und der 

Abänderbarkeit sowie der Ergänzbarkeit durch bislang 

noch unentdeckte Fragen und Perspektiven. 

8. Zusammenfassung 

Entgegen dem ersten Anschein hat das DSG weitreichende 

Konsequenzen für den Zugang der Wissenschaft zu den von 

ihr benötigten Informationen sowie für ihren Umgang mit 

diesen Informationen. Von den mannigfaltigen Beschränkun­

gen und Auflagen, die das DSG insbesondere für den auto­

mationsunterstützten Verkehr mit personenbezogenen Daten 

vorsieht, sind zahlreiche Wissenschaftszweige betroffen, 

so etwa die Geschichtsforschung, die Humanmedizin, 

die Psychologie, die Soziologie, die POlitologie, aber 

auch die Finanz-, Verwaltungs- und Organisationswissen­

schaft; betroffen ist außerdem das gesamte wissenschaft­

liche Bibliotheks- und Archivwesen. 
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Die Probleme, die auf allen diesen Gebieten im Zu­

sammenhang mit dem Recht des Datenschutzes auftreten, 

lassen sich nicht auf einen einzigen Nenner bringen. 

Manches ist eine Folge von Unklarheiten, inneren Unstim­

migkeiten und sachlichen Fehlleistungen des DSG, das mit 

Recht nicht gerade als Glanzstück der Gesetzgebungskunst 

gilt. 

Manches an Problemen ist aber nicht allein dem DSG 

zuzuschreiben, sondern Ausdruck und Folge einer allge­

meinen Mangelhaftigkeit des geltenden Informationsrechts, 

dessen Lage und Strukturen aus rechtswissenschaftlicher 

Sicht bis heute nicht ausreichend und systematisch durch­

drungen sind und dessen Gestaltung durch die Gesetzgebung 

weniger denn je auf ein umfassendes und in sich kon­

sistentes Konzept schließen läßt. Zunächst wäre also die 

Forderung nach einer breit angelegten Aufbereitung und 

Verarbeitung des bestehenden Rechtsmaterials, der prak­

tischen Anliegen des Informationswesens und der jeweils 

möglichen rechtspolitischen Modelle für ~in Informations­

recht zu erheben. Dabei müßten insbesondere auch die bis­

lang kaum berücksichtigten Aspekte der Amtsverschwiegen­

heit und der Amtshilfe eingebracht werden. Diese Vor­

arbeiten sind vor Erlassung des DSG nicht geleistet 

worden. Solange dieser grundlegende Mangel nicht be­

hoben ist, ist von einzelnen und punktuellen Korrekturen 

der bestehenden Rechtslage nur wenig an Verbesserungs­

leistung zu erwarten. 

Bereits jetzt zeigt sich, daß die Hauptschwierigkeiten, 

die das DSG dem Zugang der Wissenschaft zu den von ihr 

benötigten Informationen und dem Umgang mit diesen 

bereitet, in den Bestimmungen über die Datenübermittlung 

liegen. Hier sind es vor allem die Beschränkungen des 
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Informationsflusses aus dem öffentlichen in den privaten 

Bereich, die sich vom Standpunkt forschungspolitischer 

Interessen vielfach als hinderlich erweisen. 

111. Anregungen zur künftigen Gestaltung des Informations­

rechts im Bereich wissenschaftlicher Forschung 

Welche Konzepte und Strategien könnte man angesichts 

dieser Ergebnisse für die künftige Gestaltung des Infor­

mationsrechts im Wissenschaftsbereich vorschlagen? In 

erster Linie ist wohl die Forderung nach einem um­

fassenden Konzept der Rechtsentwicklung des Informations­

rechts zu wiederholen. Derzeit fehlen sowohl die dafür 

erforderlichen theoretischen Vorarbeiten als auch die 

entsprechenden rechtspolitischen Modellvorstellungen. 

Auch dem DSG wird der Vorwurf einer in ihren Voraus­

setzungen und Auswirkungen nicht hinreichend verge­

wisserten Wagnisgesetzgebung nicht erspart bleiben können. 

Somit gebührt einer Gesamtreform unbedingt der Vorzug 

vor einer Teilreform. Da wie dort sollten folgende 

Grundsätze beachtet werden: Das Anliegen des Daten­

schutzes ist als solches nicht in Frage zu stellen und 

wird auch bei aller Kritik an der Durchführung außer 

Streit gestellt. Das bedeutet, daß sich auch das 

wissenschaftliche Informationswesen diesem Anliegen 

zu beugen hat. Eine generelle Entlassung dieses Bereichs 

aus den Bindungen des Datenschutzes sollte somit ver­

mieden werden. Gestaltungsziel ist vielmehr die 

SChaffung von Kompromissen, bei denen die wesentlichen 

Ziele des Datenschutzes ebenso gesichert bleiben wie 

das Anliegen einer möglichst minimalen Beschränkung 

des Wissenschaftsbetriebes. 
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Es wäre zu weitgehend, wollte man neben den im DSG 

bereits vorgesehenen Ausnahmebestimmungen zugunsten von 

Polizei verwaltung und Landesverteidigung (§ 4 Ahs 3 DSG) 

auch noch ein ähnlich weit gefaßtes "Wissenschafts­

privileg" installieren. Schon die bestehenden Ausnahme­

regelungen sind als Uberschießend zu kritisieren, weil 

sie im wesentlichen auf die von der Verwaltung selbst 

bestimmbare Datenwidmung abstellen und somit den Aufbau 

von Informationssystemen für Zwecke der allgemeinen 

Sicherheitspolizei, der militärischen und der umfassenden 

Landesverteidigung ermöglichen, die von zentralen 

Garantien des Datenschutzes freigestellt sind. Würde man 

diesen Katalog um ein allgemeines Wissenschaftsprivileg 

erweitern, so hieße das, die Entwicklung eines zusätz­

lichen Kryptosystems an Informationsbeständen fördern, 

die einern stark geminderten, ja im Ergebnis überhaupt 

fehlenden Datenschutz ausgesetzt sind. 

Dagegen erschiene eine Revision und vorsichtige 

Lockerung der Verarbeitungsvorbehalte und Ubermittlungs­

beschränkungen, zumal jener für den öffentlichen Bereich, 

für den Sektor des wissenschaftlichen Informationswesens 

durchaus erstrebenswert. 
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Bericht 

Arbeitskreis Psychologie 

G. Guttrnann 

Die Notwendigkeit des Datenschutzes wird von allen An­

wesenden betont. Ebenso offenkundig ist jedoch, daß durch 

dieses Gesetz die wissenschaftliche Forschung im Bereich 

Psychologie auf das entscheidenste eingeschränkt wird. 

Hauptursachen hierfür sind: 

a) in der psychologischen Forschung werden durchwegs hoch 

sensible Daten verarbeitet (Schulversagen, Studienab­

bruch, Jugendkriminalität, Drogenprobleme, psycho­

pathologische Störungen usw.). Die Datenverarbeitung 

erfolgt fast ausschließlich EDV-unterstützt. 

b) eine Anonymisierung, wie sie im Bereich der sozial­

wissenschaftlichen Forschung vielfach möglich ist, 

kann bei den meisten psychologischen Fragestellungen 

erst zu einem späten Auswertungszeitp~nkt vorgenommen 

werden. Während der Hauptuntersuchung muß nämlich eine 

individuelle Zuordnung von Daten und Personen möglich 

sein, da immer wieder Nachuntersuchungen bzw. Teil­

gruppenbildungen unerläßlich sind. 

Die Datenerhebung erfolgt in der Regel in länger­

dauernden Einzeluntersuchungen und ist einer medi­

zinischen Diagnoseerstellung vergleichbar. Wohl ist 

eine Anonymisierung im letzten Auswertungsstadium 

möglich, da die Publikation niemals die Bekanntgabe 

individueller Daten erfordert; im Gegensatz etwa zu 

wirtschaftswissenschaftlichen Fächern wo bei der Dar­

stellung einer Betriebsproblematik eine Anonymisierung 

auch im Endbericht nicht möglich ist. 
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c) Ein Hauptteil der Datensammlung erfolgt bei der 

psychologischen Forschung durch Diplomanden bzw. 

Dissertanten. Dies steht im deutlichen Gegensatz zur 

Psychiatrie, in der studentische Mitarbeiter praktisch 

überhaupt nicht eingeschaltet sind und für die daher 

dieser Aspekt des Datenschutzes kein Problem darstellt. 

d) sehr viele psychologische Institute verfügen über 

eigene Datenverarbeitungsstationen, so daß nicht nur 

das Problem der Ermittlung von Daten sondern auch Ver­

arbeitungsfragen beachtet werden müssen. In diesem 

Problemkreis stellen sich allerdings die geringsten 

Probleme und erscheint die Einhaltung der vom Daten­

schutz vorgesehenen Rahmenbedingungen im eigenen 

Wirkungsbereich durchaus möglich. 

Im folgenden sollen die wichtigsten Detailprobleme ge­

gliedert nach den drei Hauptetappen ERMITTLUNG, VERAR­

BEITUNG, UBERMITTLUNG VON DATEN, dargestellt werden. 

ERMITTLUNG: bei der Datenermittlung wird die Frage nach 

der Einschätzung der Stellung des Studenten im Rahmen des 

Instituts eingehend diskutiert. 

Die Meinungen von Fachleuten gingen in diesem Punkt weit 

auseinander. 

Wird der Student nicht als Angehöriger des Instituts 

verstanden, so sind alle Datenschutzprobleme als Fragen 

des privaten Bereichs zu verstehen. In diesem Fall müßte 

der Student für seine Arbeit eine individuelle Register­

nummer beantragen und später mit der Verarbeitungsstelle 

(z. Univ. Rechenzentrum) einen Vertrag abschließen. Diese 

Regelung würde einen erheblichen Zeitaufwand mit sich 

bringen, denn der Antrag könnte erst zu dem Zeitpunkt 

erstellt werden, zu dem alle Planungsarbeiten zur be­

vorstehenden Dissertation abgeschlossen sind. Auch würde 
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diese Regelung mit sich bringen, daß der Student, der in 

diesem Stadium sofort zu arbeiten beginnen könnte, jeden­

falls viele Wochen lang auf die Erteilung der Register­

nummer warten müßte. 

Versteht man den Studenten hingegen als Angehörigen des 
Instituts, ist seine Aktivität unter einer (vermutlich 

global einsetzbaren) Registernummer des Instituts unter­
zubringen. 

Die Genehmigung würde ohne großen Zeitaufwand erfolgen, 
da auch keine materielle Prüfung des Antrages erfolgt. 

Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß bei dieser Auf­

fassung die Verantwortung auf dem Institut, d.h. dem 

geschäftsführenden Vorstand liegt. 

In allen uns bekannten Fällen wäre eine solche Verant­

wortung kaum zu übernehmen, umsoweniger als auch die 

zivilrechtliehe Haftung auf den Institutsvorstand über­

gehen wUrde. 

VERARBEITUNG: die vom Datenschutzgesetz vorgesehenen 

Auflagen scheinen auch vom Einzelinstitu~ durchaus 

zu erfüllen zu sein, Verarbeitungsprobleme wurden bis­

lang keine bekannt. 

UBERMITTLUNG: Die Verfügbarkeit von Adressätzen stellt 

häufig eine unerläßliche Einstiegsinformation dar. Schon 

die Bereitstellung solcher an sich nicht schützenswürdig 

erscheinender Daten stößt oftmals auf große Schwierig­

keiten. 

Beispiel aus der Psychologie: Adressen von Personen mit 

einem bestimmten Geburtsdatum für eine astrologische 

Kontrolluntersuchung führte trotz intensiven Bemühens 

aller Beteiligter nach längeren Unterhandlungen zu dem 

Ergebnis, daß das Ministerium für Wissenschaft und 

Forschung im Namen des Dissertanten die Personen an-
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schreiben müßte und ihr Einyerständnis einholen da eine 

solche Regelung selbstverständlich nicht durchzuführen 

war, mußte die betreffende Arbeit eingestellt werden. 

Keine Probleme sind mit der Ubermittlung von Daten ver­

knüpft, die der Forscher selbst erhoben hat. Auf Uber­
mittlungsprobleme stoßen wir vielmehr ausschließlich in 

den Fällen, in denen es um eine Ubermittlung von einer 
anderen Informationsquelle an den Forscher geht. Daraus 

ließe sich auch ein Lösungsvorschlag herleiten: eine 

Privilegierung der wissenschaftlichen Forschung, die 
erleichterten Zugang zu denjenigen Daten erhält, die für 

ihre wissenschaftliche Arbeit notwendig ist, bei 
strengsten Auflagen bezüglich Verwahrung und Weitergabe 

der Daten. 
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BERICHT 

WORKSHOP PSYCHIATRIE 

Am Workshop Psychiatrie haben 11 Personen teilgenOl!JQen, darunter Psychiater, 

EDV-Fachleute, Beamte des BM fUr Wissenschaft und Forschung, sowie Beamte 

der Gebietskörperschaften. 

Einleitend wurde eine kurze EinfUhrung des Workshop-Leiters gehalten. 

Hiebei wurde auf die Auswirkungen des Datenschutzgesetzes auf die praxis­

begleitende Forschung in der Psychiatrie eingegangen. 

Das Thema wurde in mehrere Problemgebiete gegliedert. 

1. Datenanfall in der ~chiatrischen Versorgung 

a) Niedergelassene praktiSChe Ärzte und niedergelassene 

Fachärzte fUr Psychiatrie und Neurologie 

b) Krankenanstalten mit und ohne öffentl1chkeitsrecht und 

sonstige Anstalten bzw. Einrichtungen der psychiatrischen 

und psychosozialen Versorgung (etwa auch Alkoholikerambulanzen 

bzw, Sonderheilstätten) 

c) Behörden 

Die im genannten Rahmen anfallenden Daten können als sensible Daten be­

zeichnet werden, da die Tatsache einer psychiatrischen Erkrankung bzw. das 

Vorliegen psychosozialer Probleme weiterhin mit negativen Vorurteilen be­

haftet ist. Es kann davon ausgegangen werden, daß Betroffene ein hohes 

Interesse an der Wahrung ihrer Interessen bezUglich der Vertraulichkeit 

ihrer Angaben und Daten haben. 

Andererseits liegen 1m Rahmen der psychiatrischen bzw. psychosozialen Ver­

sorgung an manchen Stellen auch öffentliche Interessen vor. Einerseits soll 

die psychiatrische Behandlung und Betreuung - soweit es sich dabei um eine 

Zwangsmaßnahme handelt - einer strikten öffentlichen Kontrolle unterworfen 

sein, andererseits besteht ein Interesse der Öffentlichkeit, in Fällen der 
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Selbst- bzw. Gemeingefährdung entsprechende Schritte zu unternehmen. 

Eine besondere Problematik stellt hier die Fr~ der Suchtgiftmißbrauchenden 
und Suchtgiftabhängigen dar. 

Es wurde auch darauf hingewiesen, daß in der Psychiatrie jahrelange Nach­

behandlungen nach einem Krankenhausaufenthalt durch nachgehende Be­

treuungsinstitutionen häufig sind. Hier ist die Frage eines Datenflusses 
von hoher Bedeutung. 

2. Auch vor Inkrafttreten bzw. auch ohne Datenschutzgesetz ist/war die 

Handhabung.von Daten im Rahmen der psychiatrischen Versorgung an gesetzliche 
Regelung gebunden. 

a) Ärztegesetz, insbesondere die Bestimmungen über die ärztliche Schweige­
pflicht. 

b) Krankenanstaltengesetz 

c) die Bestinmungen über das Amtsgeheitmis 

Bereits 1m Hypokratischem Eid wird die Verpflichtung des Arztes zum "Däten­
schutz" festgehalten: 

"Was ich bei der Behandlung sehe oder höre oder was ich an Dingen, die man 

nicht weitersagen darf, auch außerhalb der Behandlung im Leben des Menschen 

erfahre: Schweigen will ich bewahren und als heiliges Geheitmis solches be­
trachten". (Hypokratischer Eid, letzter Absatz). 

Nach österreichischem Ärztegesetz ist das Ärztegeheimnis gegenüber jeder­

mann zu wahren, also auch gegenüber einem anderen Arzt, es sei denn, daß 

dieser zu einer konsilarischen Zusammenarbeit herangezogen wird. 

Das Krankenanstaltengeheimnis muß - dies liegt bereits in seiner Struktur 

begründet - einen anderen Begriff des Geheimnisträgers haben. Problematisch 

ist die Abgrenzung des Personenkreises, der in einem konkreten Fall mit 

dem Geheimnis vertraut gemacht werden darf. 
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Ein analoges Problem existiert auch im Bereich der Amtsverschwiegenheit. 
BezUglich des Ärztegesetzes ist zu sagen, daß dieses eine Entbindung 

vom Ärztegeheimnis rar Forschungszwecke nicht verbietet. 

Zusammenfassend muß festgehalten werden, daß Datenfluß und Datenverar­
beitung im Rahmen der Forschung auf dem Gebiet der Psychiatrie auch 

vor Inkrafttreten des Datenschutzgesetzes an eine Reihe Bestimmungen 
gebunden war, und von diesen Bestimmungen nicht verunmöglicht wurde. 

3. Was hat sich durch das Datenschutzgesetz geändert? 

a) "Gl"Wldrecht auf Datenschutz", d.h. EinräUlll.ll'lg eines subjektiven 

Rechtsanspruches auf Datenschutz. 

b) Detaillierte BestillllJl.lllgen über den Verkehr mit Daten und besondere 

Berllcksichtigung des Forschungsauftrages. 

Im Rahmen des Workshops wurden in Weiterentwicklung des obigen Gl"Wld­

gerllstes folgende Fragen thematisiert: 

1. ~ braucht ~ und fUr welche Zwecke in der Psychiatrie sogenannte 

nicht anonymisierte Daten. 
Es wurde mehrheitlich die Meinung vertreten, daß wissenschaftliche 
Untersuchungen durchaUS im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Re­

gelungen möglich sind, da die vorgeschriebenen Handhabungen für die 
psychiatrische Forschung ausreichend Raum lassen. Eine Minderheit 
der Teilnehmer am Workshop vertrat hiezu gegenteilige Ansichten. 
Hiezu wurde ausgefUhrt, daß besonders Verlaufsforschung psychiatrischer 
Er~n darauf angewiesen ist, namentlich bekannte Patienten 

längere Zeit nachgehend zu beobachten. Für die Abwägung der Frage, wie­

weit dabei Interessen des Patienten verletzt werden, bzw. welche 
Interessen wie in Beziehung zueinander zu setzen sind, müssen noch 

Lösungen gefunden werden. 
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2. Anhand der Universitätskliniken im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt 
Wien wurde eine besonders vielschichtige Situation diskutiert: 
Universitätskliniken sind in Wien und auch in anderen St&dten gleich­
zeitig Dienststellen des Bundes (SM für Wissenschaft und Forschung) 
und Krankenanstalten des Landes. In Wien wird die Rechtslage dadurch 
bestilllDt, daß für die Versorgungsaufgaben das Land (Gemeinde Wien), 
für Forschung und Ausbildung der Bund zuständig ist. Dies stellt 
eine besondere Situation im Hinblick auf jene Daten dar, die der 

Erfüllung des Versorgungsauftrages verwendet werden sollen. Die Teil­
nehmer des Workshops sprachen sich für entsprechende Rahmenvor­
schriften, um die Einheitlichkeit der Handhabung und die Uber­
sichtlichkeit auch für die Betroffenen zu fördern. 

3. Es sind gegenwärtig keine Beispiele bekannt, daß die inkraftge­
tretenen Datenschutzbestimmungen eine bestimmte Untersuchung auf dem 

Gebiet der Psychiatrie bzw. der psychiatrischen Forschung behindert 
hätten. Andererseits wird seitens der in der psychiatrischen Forschung 
Tätigen frequent die BefUrchtung geäußert, daß solche Situationen 
durchaus auftreten könnten. Auch in diesem Zuscurmenhang wurde erneut 
die Frage thematisiert, wie weit und vor allem wie die einzelnen 
Interessen (Forschung-einzelner Patient) ·zueinander in Beziehung 
setzt werden können. 

4. Auf dem Gebiet der psychiatrischen Forschung sind Fragen der Ethik 
besonders zu berllcksicht1gen. Dies gilt besonders in jenen Bereichen, 
in denen die Behandlung ohne eigenen Verlangen des Behandelnden er­
folgt. Da die Geschichte der Psychiatrie ihre Anfälligkeit rur miß.­
bräuchliche Verwendung zeigt, ist diesem Aspekt besonderes Augen­

merk zu widmen. 

5. Wiewohl im Rahmen des "Datenschutzgesetzes" der U!1ßang mit Daten be­

sonderen Regelungen unterworfen wird, sollen nicht die Daten sondern 

die Personen, die die Daten betreffen, geschützt werden. Auf dem 
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Gebiet der Psychiatrie erhebt sich daher im besonderen Ausmaß die 

Frage, wieweit und in welcher Art die Betroffenen ("GeschUtzten") 

Informationen Uber ihre Rechte haben bzw. erhalten können. 

6. Die Situation teil- bzw. voll entmUdigter Personen ist im Hinblick 

auf die Handhabung ihrer Daten unter besonderen Aspekten zu sehen. 

Hierbei ist vor allem die Frage interessant, wie weit Beistände 

(bei TeilentmUdigten) bzw. Kuratoren (bei VollentmUdigten) im Namen 

ihrer Kuranden rechtsgültige Erklärungen in bezug auf deren Daten 

abgeben können. 

Diese Frage ist bezüglich der voll entmUdigten Personen auch in 

Zusammenhang mit Entscheidungen zu sehen, die in Analogie gesetzt 

werden können. So können etwa voll entmUdigte Personen kein Ar­

beitsverhältnis eingehen, da ihre Kuratoren für sie keine Arbeits­

verträge abzuschließen berechtigt sind. 

Bei der Behandlung aller auftauchenden Fragen wurde die Meinung ver­

treten, daß bei der VerwirkU chung des Datenschutze~ organisatorische 

Maßnahmen eine zentrale Rolle spielen. Danach sei Datenschutz primär 

kein technisches, sondern ein organisatorisches Problem. Bei der Ein­

führung eines Informationssystems ist es daher notwendig, eine sog. 

"Informationsorganisation" einzuführen. Sie muß im Bereich der Forschung 

eine Regelung in den Bereichen wie Rechenzentrum, Projektleitung, Daten­

verkehr, Koordinationsorgane, Progranmierung u.ä. vornehmen. Eine der 

wesentlichsten Voraussetzungen für eine entsprechende Organisation ist 

einegenaue Festle~ und Definition der Verantwortlichkeiten. Bei 

jedem Projekt, bei jeder Verarbeitung muß bereits am Beginn eindeutig 

festgelegt werden, wer wofür verantwortlich ist. Es darf zu keiner 

"Kompetenzlosigkeit" kommen. Dies erfordert natürlich eine exakte PlanU11& 

des Info~tionssystems mit klar definierten Schnittstellen zwischen den 

einzelnen Bereichen. Die Aufbauorganisation darf nicht durch Ausnahme­

regelungen durchbrechen werden. 
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Die Rechtslage hinsichtlich der Ubenmittlung personenbezogener Daten 

im Kontext der Psychiatrieforschung ist - wie bereits festgestellt -

dadurch gekennzeichnet, daß bereits vor dem Inkrafttreten des Daten­

schutzgesetzes eine Reihe von Bestimmungen für einzelpraktizierende 

Ärzte, für Krankenanstalten sowie für die öffentliche Verwaltung vor­

gelegen sind. Das Datenschutzgesetz bedeutet eine entscheidende 

Stärkung der Position des Betroffenen, nämlich die Einräumung eines 

subjektiven Rechtsanspruches. Soweit die Forschung im Fachbereich 

der Psychiatrie schon bisher durch die Schweigepflichten des Ärzte­

gesetzes, des Krankenanstaltengesetzes und anderer Gesetze, ergibt 

sich durch das Datenschutzgesetz keine nennenswerte Veränderung der 

Rechtslage im Sinne einer Verhinderung bzw. Behinderung der psychia­

trischen Forschung. Nach mehrheitlicher Ansicht der Workshop-Teilnehmer 

stellen die Vorschriften des Datenschutzgesetzes vielmehr nur die für 

den Einsatz der Datenverarbeitung adäquaten Ergänzungen der im sensiblen 

Bereich der psychiatrischen Forschung ohnehin bestehenden Bestimmungen 

dar. 

Die als Minderheitsvotum vertretene Befürchtung, durch die Bestimmungen 

des Datenschutzgesetzes werde die psychiatrische Forschung - im be­

sonderen auf dem Gebiet der Epidemologie behindert - wurde im Mehr­

heitsvotum dahingehend interpretiert, daß die bestehenden Regelungen 

die Forschung auf dem Gebiet der Psychiatrie und der psychiatrischen 

Epidemologie zwar mit hohen Auflagen verbinden, jedoch nicht aus­

schließen. Die hohen Auflagen seien im Interesse der Betroffenen im 

Hinblick auf die Sensibilität der Daten in der psychiatrischen Ver­

sorgung gerechtfertigt. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES WORKSHOPS 

BETREFFEND DIE PROBLEME, DIE SICH ERGEBEN 

AUS DEM DATENSCHUTZGESETZ FUR DIE KLINISCHE UND 

WISSENSCHAFTLICHE MEDIZIN 

GEORG GRABNER 

An dem am 4. März 1~81 veranstalteten Workshop über die 

Probleme, die sich aus der Anwendung des Datenschutz­

gesetzes im Bereiche der Medizin ergeben, haben etwa 20 

Interessenten, teilweise Juristen, teilweise Medi­

ziner (darunter auch solche, die bereits eigene Er­

fahrung mit automatischer Datenverarbeitung haben) teil­

genommen. 

Die Diskussion war lebhaft, die Zeit für die Bearbeitung 

der Probleme nicht ausreichend, die Ubereinstimmung in 

den Meinungen - wenn man von extremen Formulierungen 

absieht - war jedoch mit überwiegender Mehrheit zu 

erzielen. 

Dies ergibt sich auch aus der Diskussion der Abschluß­

sitzung, bei der über die Ergebnisse - hier besonders 

Psychologie, Psychiatrie und Medizin - referiert wurde 

und wo kaum wesentliche Differenzen auftraten. 

Gemeinsam ist diesen drei Disziplinen, daß ein per­

sonenbezogener Datenschutz (teilweise) schon dadurch 

gewährleistet ist, daß die Handhabung von patienten­

bezogenen Inf.ormationen durch das Ärztegesetz und das 

Krankenanstaltengesetz reguliert wird; in manchen 

Fällen- dort, wo bundes- oder landeseigene EDV-Anlagen 

zur Verwendung stehen - kommt noch die Amtsver­

schwiegenheitspflicht hinzu. 
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Es wurde in diesem Workshop festgestellt, daß grund­

sätzlich mit diesen Gesetzen die notwendige ethische 

Haltung für dieses heikle Problem ohnedies weitestgehend 

abgedeckt ist. Im Prinzip dürften alle Notwendigkeiten 

des täglichen Lebens - gleichgültig ob die Medizin auf 

das Ziel der individuellen Therapie, der kollektiven 

G~sundheit, der Forschung und Wissenschaft oder der 

Lehre ausgerichtet ist - im jahrzehntelangen Gebrauch 

durch diese entsprechend modifizierten und interpre­

tierten Gesetze fast optimal abgedeckt sein, um sowohl 

dem individuellen als auch dem kollektiven Wohl zu 

entsprechen. 

Aus medizinischer Sicht kommt daher dem Datenschutz­

gesetz lediglich eine ergänzende Funktion zu, die sich 

nicht aus dem Prinzip der Informationshandhabung, 

sondern aus den neuen Technologien ergibt. Es ist zu 

befürchten, daß dieses Gesetz in der jetzigen Form ohne 

entsprechende Novellierungen für das eigentliche Ziel 

der Medizin, nämlich dem Menschen in seiner 

körperlichen und seelischen Krankheit zu helfen, hinder­

lich sein könnte. 

Im Konkreten läßt sich folgendes sagen: 

Nicht nur die klinische, universitäre Medizin, sondern 

die gesamte Heilkunde, (auch die ganz einfach prakti­

zierende) bestehen untrennbar aus drei Komponenten, 

die allerdings verschieden gewichtet sind: 

- Die praktizierende Medizin, auf das Individuum oder 

auf eine Gemeinschaft ausgerichtet, 

- die Wissenschaft und Forschung und 

- die Lehre und die Fortbildung (das Lernen). 

Diese drei Komponenten sind voneinander nicht zu trennen, 
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von welcher Seite auch immer man diesen Versuch unter­

nehmen möchte: von der Warte des praktizierenden Arztes, 

jener des Gutachters, des verantwortlichen Krankenhaus­

arztes oder des universitären Lehrers und Forschers. 

Zunächst sei festgehalten, daß die medizinische For­

schung und Lehre - also die Disziplin des konkreten 

Workshops - ohne klinische Basis, also ohne das Ar­

beiten für und mit Patienten, nicht denkbar ist; dies 

braucht nicht begründet zu werden. 

Nun ist sicher ein großer Teil der klinischen Forschung, 

soweit er mit automatisierter Datenverarbeitung in 

Berührung kommt, statistischer Natur oder kybernetischer 

Art. Für die Statistik kann vielfach mit anonymi­

sierten Daten gearbeitet werden, auch die kybernetischen 

Probleme (wie weit auch immer man den Begriff ziehen 

mag) können ohne patientenbezogene Daten in den weitaus 

meisten Fällen auskommen. Dieser, dem Umfang nach nicht 

unbeträcht'liche Anteil des EDV-Einsatzes in der 

forschenden Medizin, soll fortan ausgeklammert bleiben, 

da er ja wegen der Anonymisierung der Daten nicht unter 

die strengen Verordnungen des Datenschutzgesetzes fällt. 

Ganz wesentliche Elemente der klinischen Forschung be­

stehen jedoch darin, daß Informationen über einen ein­

zelnen Patienten über Jahre hinaus verfolgt werden 

müssen, um zu neuen Konklusionen zu kommen: über 

Ätiologie und Pathogenese bis zu Aussagen über den 

Spontanverlauf oder die Spätfolgen einer Therapie. Hier 

kann mit Querschnittsuntersuchungen (etwa relative 

Morbidität an einer bestimmten Erkrankung in einem 

bestimmten Jahr im Verhältnis zu einem anderen Zeit­

punkt) nicht immer operiert werden. 

Die berühmteste und in ihrer Bedeutung wohl nicht anzu-
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zweifelnde langfristige fortlaufende Untersuchung von 

Patienten ist die Framingham-Studie, die al', Eeweis für 

die oben angeführte Behauptung über die Notwendigkeit 

von fortlaufenden Untersuchungen an identifizierbaren 

Einzelindividuen zureichend dient. Andere Langzeitstu­

dien sind (auch in österreich) unter strengen ethischen 

Voraussetzungen im Laufen. 

Es liegt nun im Wesen der Sache, daß die Zahl der Infor­

mationen über einzelne Patienten immens zugenommen hat 

und ohne Automatisation nicht administrierbar ist. Es 

ist weiter sicher, daß die einfachen und überschau­

baren Zusammenhänge heute im wesentlichen abgeklärt 

sind und der Fortschritt nur durch Detailstudien möglich 

ist. Und es liegt in der Natur der Sache, daß die In­

formationen über einzelne Patienten, etwa an die nach­

folgende Ärztegeneration, übergeben werden müssen. 

Es ist also für einen wesentlichen Teil der Wissen­

schaft und Forschung nicht möglich, ohne automatische 

Datenbearbeitung (-übermittlung, -verknüpfung etc.) 

auszukommen. 

Nach dem Allphasenprinzip des Datenschutzgesetzes kann 

sich jedoch für die Wissenschaft und Forschung bei 

strenger Auslegung ein beträchtliches Hindernis ergeben. 

Für den Bereich der forschenden Medizin wäre daher zu 

fordern, daß die Formulierung des Datenschutzgesetzes 

nicht strenger sei oder interpretiert werde als der 

natürlichen und gesetzlichen ärztlichen Schweige­

pflicht entspricht. Es ist allerdings Sorge dafür 

zu tragen, daß überall dort, wo personenbezogene medi­

zinische Daten automationsunterstützt verarbeitet werden, 

die dafür Verantwortlichen dem Ärztegesetz und/oder dem 

Krankenanstaltengesetz entsprechen. 
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Für den Bereich der Medizinischen Fakultäten ist dies 

weitestgehend der Fall, da für die wirklich personen­

bezogenen Informationen medizinischen Inhalts Ärzte 

verantwortlich sind. 

Besonderer Uberlegungen bedarf es dort, wo in den 

Grenzbereichen Nicht-Ärzte Zugang zu konkreten medi­

zinischen Informationen haben. 

Was für die Wissenschaft und Forschung gilt, gilt auch 

für die ~ und für die (eventuell postpromotionelle) 

Fortbildung. Sie ist heute ohne automationsunter­

stützte Informationen nicht mehr denkbar (etwa Einbe­

rufung von Patienten, die in einem Krebs-Nachsorge­

programm integriert sind). 

Schließlich obliegt den klinischen Lehrern auch noch 

die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Pflicht 

der Patientenbetreuung. 

Dies ist weder heute noch in naher Zukunft ohne Ein­

satz von EDV-Systemen denkbar. Das betrifft die Ver­

knüpfung von Individualbefunden mit der' Möglichkeit 

diese weiterzugeben (die Möglichkeit der automatischen 

Einberufung von Nachsorgefällen etc.). Im Prinzip 

bringt hier die Automation lediglich eine dem Wohle 

des Patienten dienende Arbeitsvereintachung, so daß 

überhaupt noch der Uberblick gewahrt werden kann und, 

was zu hoffen wäre, mehr Zeit für die individuelle 

Betreuung übrig bliebe. Die tlbermittlung von Befunden, 

deren gegenseitiges Abwägen und Verknüpfen geschieht 

ja auch heute bereits schon und ist für die Medizin 

unerläßlich, so daß eine Behinderung durch das Daten­

schutzgesetz (was bei strenger Interpretation möglich 

wäre) vom ärztlich-ethischen Standpunkt aus gar nicht 

akzeptiert werden könnte. 
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Selbstverständlich ist auch zu bedenken, daß nach Defi­

nition des Datenschutzgesetzes auch juristische und 

handelsrechtliche Institutionen als "Personen" gelten. 

Dies würde bedeuten, daß eventuell wissenschaftliche 

Auswertungen von regionalen Problemen mit der "Person" 

einer Krankenanstalt etc. nicht durchgeführt werden 

könnten. Dies spielt bereits in jenen Bereich hinüber, 

der gegenwärtig nur zu geringem Teile universitärer 

Forschung ist: etwa die Erkenntnisse aus der Auswertung 

des Mutter-Kind-Passes, der Gesundenuntersuchung etc. 

Zusammenfassend kann man somit sagen, daß das derzeitige 

Datenschutzgesetz bei (strenger) Einhaltung für alle 

Bereiche der universitären Medizin, aber auch für 

wesentliche Teile der extrauniversitären Heilkunde, 

sei es nun im somatischen oder psychischen Bereich, sei 

es in der kurativen oder präventiven Medizin, sei es 

für das Einzelindividuum oder ein großes Kollektiv, 

schwere Behinderungen mit sich bringen könnte und 
müßte. 

Die Forschung, Wissenschaft und Lehre bilden hier, da 

mit der gesamten Heilkunde untrennbar verbunden, 

keine Ausnahme. Eine Modifizierung des Datenschutz­

gesetzes ist daher - so die einstimmige Ansicht aller 

am Workshop "Medizin" Tätigen - zu überlegen. 
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B e r ich t 

der Arbeitsgruppe empirische Sozialforschung. 

Empirische Sozialforschung wird zu einem wesentlichen Teil im 

Wege der Befragung von Individuen betrieben. Indem.eine Person 

sich befragen läßt, erklärt sie damit implizit ihre Bereit­

schaft, Daten dem Forscher zur Verfügung zu stellen - das 

heißt jedoch nicht, daß sie damit auch ihr Einverständnis gibt, 

daß diese Daten als Individualdaten weitergegeben werden. 

Ublicherweise interessieren in der Sozial forschung Individual­

daten nicht. Individualdaten werden aggregiert und in For­

schungsberichten werden dann Aggregatdaten (zum Beispiel Pro­

zentzahlen) an die öffentlichkeit weitergegeben. Soweit ist 

also die gängige Sozialforschung nicht durch das Datenschutz­

gesetz tangiert, das heißt, in ihrer Arbeit eingeschränkt. 

Der spezifische Konflikt der empirischen Sozialforschung mit 

den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes tritt nun auf, wenn 

es darum geht, eine Stichprobe von Befragten zu ermitteln, das 

heißt, aus einer bestimmten Grundgesamtheit eine Auswahl von 

bestimmten Individuen zu ziehen. In der kommerziellen Markt-

und Meinungsforschung wird hier üblicherweise mit der Quota­

Auswahl gearbeitet, bei der dem Interviewer bestimmte Merkmale 

(z.B. Geschlecht, Alter, Beruf) vorgegeben sind und er sich 

dann eine Zielperson nach seinem Gutdünken aussuchen kann. 

Hier treten noch keine Konflikte mit den Bestimmungen des Da­

tenschutzgesetzes auf. In der universitären Forschung wird 

üblicherweise das präzisere Verfahren der Zufallsstichprobe ver­

wendet. Hier werden aus einer Kartei bestimmte Individuen in 

die Zufallsstichprobe gezogen. Voraussetzung dafür, daß dieses 
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Verfahren praktiziert werden kann, ist also, daß der Zu-' 

gang zu einer Kartei besteht. 

Weiterhin werden in der universitären Forschung sehr häufig 

bestimmte, genau definierte gesellschaftliche Gruppen be­

fragt, die nur über eine Kartei zugänglich werden. 

Beispiel: 

Es soll eine Befragung von Pensionisten in Oberösterreich 

durchgeführt werden. Eine Kartei der Pensionisten ist bei den 

Versicherungsanstalten vorhanden. Nur über diese Kartei kann 

der Sozialforscher an die zu befragende Gruppe herankommen. 

Die Frage ist nun, ob die Sozialversicherungsanstalten be­

rechtigt sind, diese Karteien zur Verfügung zu stellen, damit 

aus ihnen eine Stichprobe gezogen werden kann. Würde vom Da­

tenschutzgesetz her diese Möglichkeit nicht eingeräumt, dann 

würden sehr viele Untersuchungen im Bereich der empirischen 

Sozialforschung, die nicht nur im Wissenschaftlichen, sondern 

durchaus im öffentlichen Interesse sein können, unmöglich ge­

macht werden. 

Von den Teilnehmern der Arbeitsgruppe wurde dieses dargestellte 

Problem als das Kernproblem des Verhältnisses der empirischen 

Sozialforschung zur Datenschutzgesetzgebung erkannt. In der 

Diskussion wurde von einigen Teilnehmern als Lösung folgende 

Möglichkeit skizziert: 

Im beschriebenen Beispiel (PenSionistenbefragung in Oberöster­

reich) müßten die Sozial versicherungsanstalten, die über die 

Namen und Anschriften der oberösterreichischen Pensionisten 

verfügen, zunächst eine Zufallsstichprobe ziehen, die in die 

Sticbprobe gezogenen Pensionisten anschreiben und um ihre Zu­

stimmung ersuchen, ihre Namen und ihre Anschrift an das univer­

sitäre Forschungsinstitut weitergeben zu dürfen. Von jenen Pen-
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sionisten, die ihre Zustimmung erteilen, können dann Name 

und Anschrift an das universitäre Institut weitergegeben 

werden. 

Dieses Verfahren wurde in mehrfacher Weise kritisiert. 

1.) Es ist mit einern erheblichen Arbeits- und damit finan­

ziellen Aufwand verbunden, 

2.) es vergeht sehr viel Zeit, bis die zu befragende Stich­

probe zusammengestellt ist und 

3.) die Stichprobe ist nicht mehr als repräsentativ zu be­

trachten, da sie ja nur aus jenen zusammengesetzt ist, 

die ihre Zustimmung zur Weitergabe ihrer Namen und 

ihrer Anschrift gegeben haben. Damit sind auch die Er­

gebnisse, die aus einer derartigen Befragung gewonnen 

wUrden, verfälscht, möglicherweise sogar unbrauchbar. 

Von anderen Teilnehmern des Arbeitskreises. wurde die Auffassung 

vertreten, daß Universitätsinstitute zum öffentlichen Bereich 

zu zählen sind, so daß es sich im betrachteten Beispiel (pen­

sionistenbefragung) um eine Weitergabe von Daten im Bffent­

lichen Bereich handelt, die nicht der Zustimmung der Betroffe­

nen bedarf. Das jeweilige Universitäts institut wendet sich quasi 

im Wege der Amtshilfe an eine andere öffentliche Einrichtung 

und erbittet Namen und Adressen zur Erstellung einer Stichprobe. 

Diese andere öffentliche Einrichtung kann zwar die Weitergabe 

dieser Daten verweigern, wenn sie jedoch die Daten zur Verfü­

gung stellt, werden die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 

nicht verletzt. 

Die Arbeitsgruppe gelangte zu keiner einheitlichen Auffassung 

in dieser Frage, jedoch tendierte ein Großteil der Teilnehmer 
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dazu, diese letztere Interpretation des Datenschutzgesetzes 

in seiner Anwendung auf die empirische Sozialforschung für 

die zutreffende zu halten. Einigkeit bestand darüber, daß 

die universitäre Forschung als im Bffentlichen Interesse zu 

betrachten sei und durch das Datenschutzgesetz nicht in un­
vertretbarer Weise erschwert werden dürfte. 1395/A
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Bericht 

Geschichtswissenschaft und Datenschutz 

Gerhard Botz 

Die Datenschutzproblematik widerspiegelt das Konflikt­

feld zwischen dem steigenden Informationsbedürfnis 

staatlicher und sonstiger öffentlicher Stellen, Massen­

medien, kommerzieller Interessenten usw., die wiederum 

in vielfältigem Gegensatz zueinander stehen, einerseits 

und dem wachsenden Bedürfnis nach Schutz des Einzelnen 

andererseits. 

Wissenschaft steht unausweichlich in diesem Spannungs­

feld, Geschichte als Wissenschaftspolitik hat jedoch 

Interessen in einem gesellschaftlich vertretbaren Maße 

zu wahren. 

Insofern sich die neuere Geschichtswissenschaft nicht 

nur individualisierend, sondern in einem zunehmenden 

Maße auch generalisierend mit ihrem "Gegenstand" be­

schäftigt, ist sie vom österreichischen Datenschutzgesetz 

(DSG) zweifach betroffen; im einen Sinn ~nsofern, als 

die "traditionelle" historische Methode auf den Einzel­

nen, etwa in der Diplomatiegeschichte, in der "großen" 

Biographie, aber auch in der Betriebs- und Unternehmens­

oder in der LOkalgeschichte abhebt und gerade auf 

(physische wie juristische) Personen bezogene Daten dem 

verfassungsgesetzlichen Schutz des DSG unterstellt sind. 

Gerade die per"sönliche Identifizierbarkeit des unter­

suchten Gegenstandes ist auch bei der Veröffentlichung 

der Ergebnisse dieser idiographisch ausgerichteten 

Geschichte unabdingbar. Die jahrzehntelange, im allge­

meinen unproblematische Veröffentlichungs praxis dieser 

historiographischen Richtung belegt allerdings auch, 

daß die Mechanismen der Selbstkontrolle (codes of ethics) 

der "Historikerzunft", der beruflichen Geheimhaltungs-
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pflichten, der Archivsperren etc. durchaus funktionieren 

und hier ein Bereich vorliegt, den das DSG nicht mehr 

eigens hätte zu schützen brauchen. 

Im anderen Sinn ist die Geschichtswissenschaft, insbe­

sondere ihre junge, quantifizierend- sozialwissenschaft­

lich ausgerichtete Richtung, vom DSG insofern betroffen, 

als·sie zwar in ihren Ergebnissen auf Kollektive, Struk­

turen, Prozesse, historische Theorien abzielt, bei deren 

Analyse jedoch häufig auf Individualdaten rekurrieren muß 

und sich dabei in einem steigenden Maße automations unter­

stützter Verfahren (Computer, mechanische Sortiermaschi­

nen) bedient. Ausgenommen die historische Wahl forschung 

oder die makroanalytische Wirtschaftsgeschichte sind 

gerade die historische Sozial forschung und die quanti­

tative Geschichtsforschung in einem besonderen Umfang auf 

Individualdaten angewiesen. Individualdaten erlauben 

nämlich einerseits erst eine kategoriale Umformung von 

unterschiedlich ausgewerteten statistischen Daten, ander­

erseits auch die Verknüpfung von Daten aus den Aufzeich­

nungen verschiedenSter Institutionen. Erst dadurch kann 

die in jeder Aktenproduktion liegende behördliche Selek­

tivität zugunsten einer größeren Wirklichkeitsnähe durch­

brochen werden. Obwohl im Ergebnis die geschützten Daten 

in der Regel nur in aggregierter, allenfalls bloß ano­

nymisierter Form publiziert werden, fällt diese 

historische Arbeitsrichtung praktisch unter den be­

sonders strengen Bereich des Schutzes von automations­

unterstützten Daten (siehe dazu: P.J. Müller: Der Wandel 

im Datenbedarf der empirischen Sozialforschung, in: M. 

Kaase u.a. (Hrsg.): Datenzugang und Datenschutz, König­

stein/Ts. 1980, S.10-18). 

In der Praxis der historischen Forschung scheinen sich, 
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soweit beim jetzigen Stand, etwa ein Jahr nach Inkraft­

treten des DSG, abschätzbar, folgende Auswirkungen aus 

dem DSG zu ergeben: 

1.) Auswirkungen aus der Löschungs- und Berichtigungs­

pflicht: 

§§ 6 und 12 des DSG bestimmen, daß Daten etwa in 

der öffentlichen Verwaltung nur insofern und so­

lange im automationsunterstützten Verfahren er­

mittelt und gespeichert werden dürfen, als diese 

Daten zur Erfüllung der gesetzlich übertragenen 

Aufgaben notwendig sind. Während das österreichische 

DSG diese Pflicht wenigstens an ein direktes 

Aktiv-Werden, etwa amtlicher- oder betroffenerseits, 

bindet, schreibt das deutsche Bundes-DSG sogar eine 

eigeninitiative Löschung von Daten vor. Gerade gegen 

eine solche Datenschutzbestimmung hat schon der 

Verband der Historiker Deutschlands schwerste Be­

denken erhoben. Er sieht darin im Zeitalter einer 

sich immer mehr ausdehnenden elektronischen Daten­

verarbeitung in den Verwaltungen alier Art eine 

akute Gefährdung der Geschichtswissenschaft 

(Historical Social Research. QUANTUM Information, 

Nr. 8 (April 1981), S. 49-50). Da begründete Be­

fürchtung besteht, daß die österreichischen Ver­

waltungen in Vorhinwegnahme solcher Richtig­

stellungs- oder Löschungsbegehren das bestehende 

DSG restriktiv auslegen werden, besteht auch in 

österreich die Gefahr einer nicht wieder gutzu­

machenden Beeinträchtigung der wissenschaftlichen 

Forschung. Der gesetzlich gegebene Forschungsauf­

trag der Universitäten käme wohl in den meisten 

Fällen zu spät. Die Daten wären längst gelöscht. 
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So besteht derzeit die Gefahr des Verlustes der 

Mikrodaten der volkszählung. Gerade die dabei ange­

wandte elektronische Speicherung würde dle Raum­

probleme umgehen, die bei der Archivierung der Indi­

vidualdaten in Form von Roherhebungsbögen bei 

älteren Volkszählungen bisher praktisch unlösbar 

waren. Für eine wirkungsvolle Anonymisierung auch 

der nicht-aggregierten Daten gäbe es genügend 

technisch und administrativ erprobte Verfahren 

(vgl. Kapitel "C. Datenschutzmaßnahmen, in: Kaase, 

Datenzugang, S. 111-218). 

Selbst die bloße Richtigstellungspflicht von Daten 

wird für die gegenwärtige und zukünftige historische 

Forschung im Zusammenhang mit früheren Wohnorten, 

geänderten Berufen, Familienstandsbezeichnungen usw., 

die bisher auf Meldezetteln, in der "Heimatrolle", 

in Mitgliederkarteien noch aufschienen, wenn sie 

längst nicht mehr aktuell waren, bedeutende Probleme 

aufwerfen. 

In diesem Zusammenhang wäre erwägenswert, eine so­

wohl die berechtigten Interessen nach Persönlich­

keitsschutz wie die ForschungSinteressen berück­

sichtigende Lösung zu suchen'. Es könnte dabei analog 

zum Skartierungsverfahren, wie es bisher schon nach 

Rücksprache mit den zuständigen Archiven von den 

öffentlichen Verwaltungen praktiziert wurde, vorge­

gangen werden. Dabei sollte jedoch auch das Problem 

bedacht werden, daß wissenschaftliche Innovationen 

nicht selten entgegen dem Themen- und Methodenkanon 

der etablierten Wissenschaft erfolgen und im kon­

kreten Fall die Frage der Archivierungswürdigkeit 

von Niederschlägen der verwaltungstätigkeit und 

sonstiger gesellschaftlicher Aktivität (Quellen 
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aller Art) ein sehr behutsames und plura­
listisches Vorgehen verlangen, das ohne die Her­
stellunq eines enqen Einvernehmens mit den ver­

schiedensten Strömungen der Fachwissenschaft 

(eventuell in Form von Skartierungs- und Endarchi­

vierungskommissionen) undenkbar wäre (siehe etwa: 

Rainer Stahlschmidt, Statistikmaterial im Archiv: 

Datenschutz und Bewertung, in: Der Archivar 33, 4 

(Nov. 1980), S. 390 - 3941 Wilhelm Steinmüller, 

Datenschutz im Archivwesen, ebenda 33, 2 (Mai 1980), 

S.176-187). 

2.) Auswirkungen aus den Ubermittlungsbeschränkungen: 

Das DSG macht in § 7 die Ubermittlung personenbe­

zogener Daten, die auf irgend eine Weise einem 

automationsunterstützten Verarbeitungsprozeß unter­

worfen sind, vor allem von einer ausdrücklichen 

gesetzlichen Ermächtigung oder einer schriftlichen 

Zustimmung der betroffenen Personen abhängig. Die 

verfassungsrechtliche Bestimmung des § 1 DSG be­

zieht sich darüber hinaus auf jede Art von Uber­

mittlung personenbezogener Daten. Daraus können 
sich für die gesamte Geschichtsforschung, nicht nur 

für die Zeitgeschichte weitestreichende Konsequenzen 

ergeben. 

Eine Konsequenz zeigt sich jetzt schon darin, daß die 

forschungsfreundliche gleitende 40-Jahres-Sperr­

frist von staatlichen Archive~ an denen sich meist 

auch die anderen Archive orientieren, für per­

sonenbezogene Daten nicht mehr gilt, daß also der 

Großteil der zeitgeschichtlich relevanten Akten 

wiederum der Forschung versperrt sein wird, da 

Personenbezüge in diesen Quellen im Regelfall auf­

treten und die Einholung der Zustimmung der Be­

troffenen, auch wenn diese zustimmungswillig wären, 
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praktisch unmöglich ist. Nicht nur die Veröffent­

lichung von personenbezogenen Daten von Personen der 

neueren Geschichte, selbst eine strukturgeschicht­

lich ausgerichtete Forschung wird dadurch infrage ge­

stellt. 

So sind langjährige und verdiente Forschungen des 

Dokumentationsarchivs des österreichischen Wider­

standes in ihrer folgreichen Beendigung aufs 

schwerste in Mitleidenschaft gezogen. Noch vor weni­

gen Jahren zugängliche und bereits teilweise bear­

beitete Akten sind wissenschaftlichen Mitarbeitern 

der genannten Institution nunmehr versperrt. 

Eine ähnliche Tendenz zur Verschärfung der Benut­

zungsbestimmungen für Datenbestände aus und liber die 

Zeit des "Dritten Reiches" hat in der BRD Platz ge­

gtiffen, während erfreulicherweise die Bestände des 

Berliner Document Centers, die den USA unterstehen, 

weiterhin einer liberaleren Benutzungspraxis aus­

gesetzt sind. 

Ein Kuriosum des DSG stellt die Tatsache dar, daß 

dieses Gesetz nirgendwo ein Zeitlimit flir die Uber­

mittlungsbeschränkung von personenbezogenen Daten 

festlegt. Selbst über den Tod einer Person hinaus 

soll einem Teil der Rechtsexperten zufolge der Daten­

schutz gelten. Wie Pietät Verstorbenen gegenliber 

und die Kriterien von wissenschaftlicher und gesell­

schaftskritischer Geschichte zu vereinen sind, wird 

weiterhin jedes historische Forschungsunternehmen 

für sich klären müssen. Das DSG bezieht sich darauf 

unmittelbar jedenfalls nicht. Seine Schutzbestimmun­

gen können jedoch insofern auch für verstorbene Per­

sonen relevant werden, als schutzwürdige Interessen 

noch lebender Nachkommen betroffen sind. 
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Dennoch ist auch unter dieser Einschränkung zu be­

fürchten, daß das DSG in seiner jetzigen Form für 

die historische Forschung manches Hindernis auf­

werfen wird. So könnte die historisch gewiß nicht 

sehr interessante, aber nichtsdestoweniger für den 

hier berührten Problemkreis paradigmatische Mayer­

ling-Affäre bei einer vom Gesetzgeber wohl nicht 

beabsichtigten strengen Auslegung des DSG unter die 

Datenschutzbestimmungen fallen. Dasselbe gilt etwa 

auch für das Verhältnis Katharina Schratt - Kaiser 

Franz Joseph, in dem sich die österreichische Ge­

schichtsforschung im übrigen eine bestens funktio­

nierende, jahrzehntelange Selbstkontrolle aufer-

legt hat. Als ein ähnliches, noch krasseres Beispiel 

überzogenen Datenschutzes wurde vor kurzem in der 

westdeutschen Presse der 1803 hingerichtete "Schinder­

hannes" herausgestellt (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 27. November 1980). Kann in solchen Fällen 

mit einem einsichtsvollen Umgang der Archivverwaltun­

gen mit solchen "Datenschutz"-BestilllllJungen gerechnet 

werden, so trifft das DSG mit voller Wucht alle auf 

personenbezogene Massendaten abzielende Forschung, 

und zwar einerlei ob sie automationsunterstützt oder 

konventionell verarbeitet werden. Alle Ansätze einer 

neueren, eventuell EDV-unterstützten quantitativ­

sozialgeschichtlichen oder historisch-sozialwissen­

schaftliehen Forschung in österreich, wo ohnehin 

schon ein bedeutender Nachholbedarf anderen Ländern 

gegenüber besteht, werden damit blockiert, jedenfalls 

soweit nichtöffentliche Forschungstätigkeit vor­

liegt, die sich nicht auf den Forschungsauftrag des 

Universitäts-Organisationsgesetzes an die Universi­

täten und eine Quasi-Amtshilfe zwischen Körper-
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schaften öffentlichen Rechts verschiedenster Ebene 

berufen kann (siehe Bernd-Christian Funk: Wissen­

schaft und Datenschutz, in dieser Broschüre). Da 

selbst traditionell bearbeitete Einwohnerverzeich­

nisse, Telefonbücher, Bibliothekskataloge, Zeitungs­

ausschnitt-Dokumentationen unter die Datenschutzbe­

stimmungen fallen können, tritt durch das DSG eine 

Gefährdung von ebenso forschungsnotwendigen, wie 

in der Regel unproblematischen Tätigkeiten etwa des 

Bibliothekswesens, der Familienforschung, der bio­

graphischen Dokumentation ein. So können nach dem 

DSG in Bibliothekskatalogen teilweise keine Auf­

lösungen von Pseudonymen und alphabetische Zusammen­

führungen mehr durchgeführt werden, so sind lang­

jährig laufende biographische Dokumentationsvor­

haben infrage gestellt. Selbst die Ermittlung von 

Sterbedaten zu biographischen Registern stößt er­

wiesenermaßen (zu Recht oder Unrecht) auf Wider­

stand der auskunfts fähigen Stellen. Auch eine Er­

mittlung von "Zeitzeugen", die insbesondere im 

Rahmen der "Oral History" unabdingbar ist, kann in 

bestimmten Fällen nicht mehr erreicht werden. Eine 

Fülle konkreter Beispiele aus der traditionellen wie 

sozialwissenschaftlichen Geschichtsforschung ließe 

sich noch anführen. 

Vom dem hier behandelten Problemkreis sind jedoch 

auch Ubermittlungen von selbsterstellten Daten­

sammlungen an Datenbanken betroffen, wodurch Sekun­

däranalysen personenbezogener Daten praktisch unter­

bunden werden. Dasselbe gilt auch in bestimmten Fällen 

für die grenzüberschreitende Datenübermittlung. 

Eine Abhilfe der hier genannten, bisher erst umriß-

haft sich abzeichnenden Gefährdungsmomente für 

... 
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die Geschichtswissenschaft kann wohl zum Teil durch 

Teilnovellierung des DSG, etwa durch die Einführung 

einer unteren, gleitenden Frist, bis zu der der 

Datenschutz angewandt werden kann, oder durch eine 

Sonderregelung für die wissenschaftliche Forschung 

erzielt werden: zum Teil auch durch authentische 

Interpretationen der fraglichen Gesetzesstellen oder 

Einschränkungen der oft allzuweiten Ermessungs­

spielräume der datenverwahrenden Stellen. Auf die 

Herausentwicklung eines Geltungsrahmens aus der wohl 

bald anlaufenden Judikatur wird sich die heutige 

Geschichtswissenschaft nicht verlassen können. Somit 

sollte, sofern nicht eine generelle Lösung der ge­

samten Informations- und Datenmaterie erfolgt, der 

Weg eines forschungsfreundlichen " Forschungs förde­

rUDgsgesetzes" oder "Archivgesetzes" erwogen .werden. 

3.) Auswirkungen der Interpretationsunsicherheit: Schon 

im vorigen Abschnitt wurden einige Beispiele von 

Verweigerung von Akteneinsicht (=Datenübermittlung) 

angeführt, die rechtlich nicht abgesichert er­

scheinen. Bezeichnend für die derzeit vor allem 

unter Archivaren herrschende Unsicherheit ist, daß 

nicht selten alle überhaupt infrage kommenden 

Archiv- und Datenbestände zunächst sicherheitshalber 

als gesperrt deklariert werden, aus der Sicht der 

Archivare und Datenhalter, die von derzeit noch gar 

nicht absehbaren Rechtsfolgen bedroht sind, ver­

ständlich, aus der Sicht der betroffenen Forschung 

katastrophal. Zwar ist zu erwarten, daß mit dem 

vollen Anlaufen des DSG in einigen Jahren eine ge­

wisse Klärung dieser "Grauzone" eintreten wird, doch 

könnten die oben schon erwähnten Maßnahmen auf diesem 

Gebiet der negativen Auswirkungen des DSG eine 
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eine raschere Abhilfe schaffen. 

4.) Praktische Forschungserschwernisse finanzieller, ad­

ministrativer und technischer Art: Von unterge­

ordneter Bedeutung den übrigen auf das DSG bezüg­

lichen Gravimina gegenüber sind die praktischen Aus­

wirkungen, die sich für die historische Forschung 

aus dem DSG ergeben. Sie sollen allerdings keines­

wegs ignoriert werden, betreffen sie doch vor allem 

den privaten oder den öffentlich bediensteten 

Einzelforscher besonders. Etwa die Arbeit von und in 

Rechenzentren wird in Hinkunft komplizierter, die 

administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit Forschun­

gen in datengeschützten Bereichen werden durch diverse 

Melde- und Auskunftspflichten zunehmen, die knappen 

Forschungsmittel werden möglicherweise durch zu 

entrichtende Gebühren für Datenauskünfte ge-

schmälert. Sozusagen "handwerkliche", jedoch in der 

Geschichtswissenschaft keineswegs unproduktive, 

vielmehr besonders kostengünstige Forschung von 

Einzelpersonen, Diplomanden und Dissertanten, Pensio­

nisten, "Heimatforschern", Geschichtsliebhabern usw. 

hat durch das DSG zweifelsohne eine Schwächung zu­

gunsten projektgeförderter "Großforschung" zu er­

warten. Diese weitere Professionalisierung der Be­

schäftigung mit der Geschichte kann jedoch nicht den 

bildungspolitischen Interessen, aus denen heraus auch 

Geschichtswissenschaft sich zum Großteil legitimiert, 

entsprechen. Sie steht auch im eklatanten Wider­

spruch zu der sich etwa in England und in den 

skandinavischen Ländern abzeichnenden Tendenz zur 

stärkeren Einbeziehung des Objekts der Geschichte 

als forschend-reflektierende Subjekte in lokal­

historischen, "laiengeschichtlichen" und "Oral 

,.. 
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History"-Projekten. Diese Tendenz wird zweifelsohne 

auch eine zunehmende Abwälzung von finanziellen und 

personellen Leistungen, die bisher in der Geschichts­

wissenschaft noch relativ stark von idealistischen 

Privatpersonen aufgebracht werden, auf die öffent­

liche Hand bewirken. Die BUdgetansätze sollten auf 

längere Sicht darauf Rücksicht nehmen. 

Abschließend sei festgehalten, daß der Schutz von per­

sönlichkeitsbezogenen Daten in der modernen Gesellschaft 

einen Garanten demokratischer Freiheit darstellt. Der 

Datenschutz kann daher prinzipiell Priorität gegenüber 

Forschungsinteressen beanspruchen. Wo jedoch über­

flüssige Restriktionen der wissenschaftlichen Forschung 

vorliegen, die dem Schutz der Persönlichkeit nichts oder 

wenig einbringen, sollte ein neuer, eher praktikabler 

und befriedigender Ausgleich der gegensätzlichen Inter­

essen angestrebt werden. Denn dies liegt letzten Endes 

auch 1m Interesse der zu schützenden Persönlichkeit. 

Wie internationale Erfahrungen mit dem D~tenschutz schon 

jetzt erkennen lassen, kann eine unausgewogene Daten­

schutzgesetzgebung als ein Instrument benutzt werden, 

Informationen zu monopolisieren oder getarnte Interessen 

zu schützen (P.J. Müller: Data Protection and Social 

Research International Perspectives, in:ders. und E. 

Mochmann (Hrsg.): Data Protection and Social Science 

Research, Frankfurt/M. 1979, S. 23). Die gesetzgebe­

rischen Bestrebungen zur Regelung des Datenzugangs und 

Datenschutzes, die vor allem einem weit verbreiteten 

Unbehagen an GroBorganisationen und ihrem zunehmenden 

Potential an Unkontrollierbarkeit entsprungen sind, 

können ungewollt gerade das zu Verhindernde fördern. 

Indem private und öffentliche Verwaltungen unter dem 
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Mantel eines überzogenen Schutzes der persönlichen 

Datenmassen jede von ihnen unabhängige historische oder 

sozialwissenschaftliche Forschung ausschließen, ent­

ziehen sie ihr Wirken sogar post festum einer Uber­

prüfung. Wie die österreichische Medizin seit der maria­

theresianischen Epoche die Leichenöffnung problemlos 

handhabt, 50 sollte auch für den Historiker die Möglich­

keit für eine Autopsie der Datenbestände vergangener 

gesellsChaftlicher Wirklichkeit gewahrt werden. 
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